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Wie es ins gemein in dero Haupt : vnd Residentz-Statt Wienn/
Leopold-Statt / vnd all anderen vmbligendenVorstättcn / wie auch denen
ausser deßWiennerischenBurgfrids gelegenen Orthen / als zu S - Ulrich/

Neüstifft/Neübau/rc- in denInfections-Sachen
zuhalten.

Gedrucktzu Wiennbey Leopold Voigt / gemeiner Statt bestellten
Buchdrucker / Im 1679. Jahr.
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Hot-
Gnaden / Erwählter

RömischerRayser / zu allen Zet¬
ten Mehrer dess Reichs/in Ger¬
manien / z« Hungarn vnd Bö-

haimb/rc . Röntg / Ery -Heryog zu Oeskerreich / Heryog z«
Burgund / Steyee / Rärndten / Lrain/vnd würtemberg/
m Ober : vnd Nidee -Schlesien - Marggrafe zu Mahren / i«
Ober : vnd Nider -Laussniy/ Grafe z« Habspurg / Tyrol vnd
Göry/rc Entbieten N allen vnnd jeden Geistrvnnd
weltichen Obrigkeiten vnd Vnderthanen / s- in vnserm
Ery -Heryogthumb Oesterreich vnter der Ennss / fonderli¬
chen aber in Vnserer Statt wienn / Leopold -Statt / vnd
all anderen vmbligenden Vorstatten / wie auch denen ausser
dess wtennerischen Burggfrids gelegenen Orthen / als zu G.
Vlrich / Neüsiiffk/vnd Neubau / fess : vnd wonhafft seynd/
auch fönst männiglichen / die sich allda befinden / vnser Gnad
vnd alles Guts . Geben Euch dabey gnädigist zuverneh¬
men ; Nach deme auss gerechtem Zorn Gottes / vmb der/
leyder im schwung gehenden Sund vnd Laster willen / die
erfchröckliche Geuch der InkecAion , öjsters in distm Land
sich erzeigt ; Mir aber anß sonderbar : gnädigst tragenden
Vätterlichcn Vorsorg / solche durch allerhand gute Anstel¬
lungen zuverhären vnd abzuwenden bedacht seynd l Als
haben Wir die hievor noch 1551 . 62 . 85 - 1617.
16zo . vnd 1656 . publicirre Infe«Äions - Ordnnngen/VNd an-
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L ElsteEßetl/der
der« i» distr Sachen »ach vnd nach aussgangene ? .irent«n/
Rueff / vnd DcLretLn/wlderiinrben ersehen : vnd berarh-
schlagen : nach Gelegeheit jetziger Laufs : vnd Seiten folgen¬
dermasten verbessern : vnd selbe in drey Theil abgetheilter/
zu manmgliches Nachrichtung in Druck avssgehen lasten.
Nemblichen für das Erste / wie die Lonca^ion sovil mirVer¬
leihung Göttlicher Gnaden jmmee möglich / zuverhöten»
Anderten / da dieselbige sich erzeigen solte / ( dafürvns GVtt

l gnädiglich behüten wolle/ ) was alsdann zu deren Abwen-
dnng vorzukehren z Drittens / nach dem solche widerum« ,
ben avffgehört/ was gestalten man sich mit Eröffnung der
jri6cirten Hauser vnd jäuberung sowol derselben / als deren
darinnen vorhandenen Mobilien zuverhalren habe . Wel¬
ches dann nit allein auffdie Statt wienn / Leopold-Statt/
vnd deren Vorstatt/sondern auch auff die/austerdess Burg«
frids gelegene Oerther / S . Vlrich / Neöstcfstvnd Neüba»
verstanden seyn solle.

ION.

Jeweil kein Zweifle! / daß die leydige
Seuch der Pest / sowol als andere Plagen

daß sich die Menschen von GOlt abwen¬
den / in Sünd vnd Laster leben / auch we¬
der durch Gottes Wort / vndWahrnun-

gm/noch der Obrigkeit Verbott darvon abstehen : So wollen
Wst-hung Wir erstlich/nicht allein von Kayserlich : vnd Lands -Fürstlicher
dm/? "

d Macht wegen / männiglichen alles Ernsts befohlen vnd einge-
b-Nwng bunden / sondern auch gnädigist/vnd Vätterlichendahinver-
d-ßubms . mahnet haben / daß ein jeder vonseinem sündigen Leben ablas-

sc/auch sich vor denen leyder überhand genommenen Lastern
hüte/zu GOTT dem Allmächtigen bekehre / vnd Ihne neben

rechter



rechterBuß demütig vmb Verzeyhung der bißhero begangenen
Sünd / mit Besserung dcß noch bevorstehendenLebms / auch
vmb Milderung seines gerechtenZorns/Abwendung der Pest/
vndNachlassung dergleichen wolverdienren Straff / inständig
anruffe vnd bitte / insonderheit ein jeder Haußvatter bey seinen
Kindern / Gesind/vnd Inwohnern gewißlWn darob/ vnd da- V°„GE.
ran seye / daß fie sich allerGottslästerung / Unzucht / vnd über-
massigen Essens /Trinckens / vnd andererUnkugendten vnd La- Lb-m,äM-
strrgänßlich enthalten / ein Gottseliges Leben führen/auch son- LN'
sten ein jeder wann die Bes-Glocken ( als im Sommerfrühe
vmb halber Eiben/ Winterszeit aber vmb Siben Uhr ) geleutek ^
wird/zu Hauß/vnd auff den Gästen/vmb abwendung deren RV -«
Göttlichenübrrvnsverhengendm Straffen fleiss'g betten ; hier-
zu die Eltern/vnd Hauß-Vättcrn selbsten jhren Kindern/vnd Haußv»«.
Gesind ein gutes Exempl geben ; Bevorab die Predigervnd Km 'jm
Seelsorger an Son : vnd Feyer-Tägen das Volck zur Buch/ b« «,
vnd Annehmung eines Gottseligen Leben vndWandels / treü-
lich vnd fleissig vermahnen/vnd anhalten/auch nach der Pre¬
dig oder Goasdienstgewisse Gebettöffentlichverrichten.

Andetten / damit die Predigen oder Goasdienst vmb so- -
vil weniger vcrsaumbt werden ; So befehlen Wir hiemit noch- äg-NJ
mahlen ernstlich / daß sowol in : als ausser der Statt kein einiger L Uk °t-
Wein/Möth / Bier-Keller / noch andere Trinckstüben / oder
Plätz in denm Wirthshauscrn/ Gatt-Kucheln / auch bey denen «Um.
Hartschieren/ Trabanten / Jägern / Stattquardi-Soldatcn/
oder derley ohne das verbottenen Winckl-Wirthen/an was End
vnd Orthen es jmmer seyn möchte/an Son : vnd Feyer-Tägen/
vor NeunUhr Vormittag geöffnet/zuNachts aber/Sommcrö- zm S-«-
Zeit über Neun : im Winter aber überAchtUhr nicht offen ge-
halten / auch weder Wein noch anders Tranckaußgebcn wer- U »mb ».
de ; Was aber die Raffende/Krancke/vnd andere dergleichen »m Ä-
Persohncn seynd/soSchwachheit/ vnd sonst Ehehaffter Ur-
fachenhalber eines dergleichen Trancksbedürfftig / denm mag
man dieNosurfft erfolgen lassen.
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O Erster TM/der
-k^ /

°
vnd

'
.

Drittens / weilen durch das Volltrmckm / vnd anders um
Echwrinm mäßiges Leben / auch durch Essen deß frischen SchweinenFlei-
LmL fthes / sonderlich zur Sommers -Zeit die Natur deß Menschen

geschwächt/ vnd dessen Leib zur Ungesundheik/ daß er desto eben¬
der das Pest-Gifft fangenHut / bequem gemacht wird i Als
befehlen Wir ernstlich / daß ein jederzu seiner selbst eignen Wok
fahrt vnd Lebensfristung sich hiervon enthalten/vnd ein ordent¬
lich mäßiges Leben führen solle.

-5Änd
'

,
Vierdtms/vmb willen auch das faul/vnzeitig vnd wm m-

wmmsti - stichig Obst / sehr schädlich / vnd fäulung in dem Mensche ;: ver-
L .

E msachet / nicht weniger das gemeine Obst/ als Kerschen / Spm-
»LVu ! lmg / Marrellcn / Plutzer / Pfersing / Zwespen/vnd dergleichen

fthaffe». gefährlich seynd : So solle nicht allein in : sondern auch vor der
Statt kein faul / vnzeitig / wurmstichig Obst / Lummern vnd
Schwamm failgehalken / sondern wo dergleichen gefunden

- wurde/von denen von Wienn in der Statt / in denmVorftät-
ten aber von denen Richtern / auch aller Orthen durch dmRu-
mormeister alsbalden weckgenommen / vnd in die Donau ge-
worffen / benebens die jenige / welche solches wider dises Ver-

- Holl fall haben/würcklich gestrafft / das andere obbenennte
D->sMi- gemeine Obst aber allein vor der Statt / nahmt bcy der Donau
d -, v°r der fall gehabt vnd verkaufst ; In dem übrigen / mag der gewöhn¬
enDonauliehe Marckt / von allerlei) viÄualien in der Statt auff dem
W iuha- Graben / an dem Hof / vnd andern weiten Plätzen mit guter

Ordnung / welche N . Bürgermeister vnd Rath allhie zu ma¬
chen haben/gehalten werden . Kp

Kein »ngc- Fünfftens / sollen die vonWienn/ wie auch die Obrigkeiten
AV Hey S . Ulrich/Neüstifft / vnd Neübau / die vnter ihren Hlri«.
das Ach Dionen sich befindende Fleischhacker alles Ernsts / vnd bey
»«che >°ar> würcklicher Bestraffung dahin halten / vnd darob seyn / daß sie"'

b«ck>L kein vngesundes Viech schlachten / weniger solches Fleisch ver-
kauffen / wie auch das gesund geschlachte Fleisch nit gleich war¬
mer aMchrosm/sondern vorhero wol erkalten lassen.

Sechstens/nach dem die Erfahrenheit mit sich bringt^
daß die Sauberkeit ein sonderbar nützlich vnd nothwmdiges

Mittel



Mittel ist / sowol die einreissung der InfeLlion zuverhüten / als
auch dieselbe widerumbcn abzuwenden : Herentgegen die Uw « ,« -?>ü,/
sauberkeit solches Übel verursacht / vnd erhaltet. So ist Unser Ay»V
ernstlicherBefelch / daß Erstens kein Blut / Eingcweid / Kopff
vnd Beiner / von dem abgrtödten Viech / noch auch Kraut- aEGassm
blätter/Krebs/Schnecken / Ayerschalm/ oder anderer Unflat
auff denen Gaffen oder Plätzen außgegossen : Ingleichem kei- D-ßgi-ich-
nerodre Hund / Katzen / oder Geflügel auff die Gaffen gemorst Anbla¬
sen / sondern ein v !w anders vor die Statt hinauß getragen

stMlMil uuss vmnMlM / unvt^
an das Kreutz gespant / sondern auch dessen Herr oder K« -

'Ad
Frau / sicseyengleich vnter was InN-m? sie wollen / vmb daß
fle denselben nicht mit genugsamben Emst dergleichen zu vnter- b/m/ »»»

das abge- .
schöpffte

^Wasser an
abseitige

^ Orth zn-
tragen.dM . ZUM /-

/ ' Saurkraut
vnd Nuben
vor derUV- Statt . ZU-

^ . . .. . an abstMgeOrtybringen lassen/
dasselbe auch zu Sommers : vnd infeLians -Zeitm / Wiedas
Hieoben benennte gemeineObst nicht jnnen : sondern ausserhalb tz- >> Wch
der Statt verkauffcn. ZumDritten / gleichfalsdieHäringer/ «WA
vnd andere / welche gedörrtvnd gesaltzeneFisch fall haben / sol- ^ LAZ
che jhre Wahren öffters mit reinem Wasser erfrischen / vnd das di-
gesaltzenestinckende Wasser in der Statt nicht außgiessen / son-
dem hinauß tragen lassen. Zum Vierdten / auch die Käßste- Käßst-ch»
cher mit denen Käsen dergestalt sauber vmbgehcn / auffdaß/m-
der in Häusern / noch auff dmen Gassen einiger übler Geruch ß« ke« ,
verursacht werde. Zum Mussten / nicht weniger solle man die »-m« -.
Möhrungen in denen Häusern / vnd auff denen Gassen sauber MSh« -
halten / fleißigbedecken / zu gewissen Zeiten raumen / vnd dieses /
de / wie auch die Rinnen vor denen Thüren täglich zweymal/fA"^
als Morgens vnd Abends / mit reinem Wasser außfkilchm/r «-'M°l

Wasser
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HNn '" vnd säubern. Zum Sechsten / ein jedwederer Haußwirkh/
Schnee vk sambt denen Znleuthen / durch die Dienstbosen Winters : vnd
h-Nüch Frühlings -Zeit vor denen Häusern mit auffhackrvndwegbrin-
Nn gung deß Schnees / Eyß vnd Kochs / die gehörige Sauberkeit
ree - mni pflegen / solches auffgewisse Häuffeln / doch daß cs dem Fahrt-
'Nn ?

"
Weeg keineHinderung mache / zusammen werffen/auch welcher
die Mittel hat/ gar für die Statt-Thör hinauß führen : vnd son¬
sten Wöchentlich ein : oderzweymal/ ein jeder vor seinem Hauß
zusammen kehren lassen / damit die / von denen von Wienn be¬
stellte Fuhrlcuth anaußführung deßKehrmists vndKothsnit

Di- Eru- gesaumbt werden ; Inmassen dann Bürgermeister vnd Rath
Sümpffm allhier imBeftlchhaben / die Sumpfs vnnd Gruben in denen

Eass-» Gassen / in der Statt vnd Vorstätten / darinnen sichallerley
stern/oderUnsauberkeit samblet / ohne Verzug außpflastern / oder mitM-rschu «' Schütt außfüllen zulassen : Auchbey jhremStatt Unter-§am-

mercr ernstlich darob zuseyn/ daßdie Fuhrleuth / welche sic zu
Außführung der Unsauberkeit halten/täglich die gewöhnliche
Außgüß/vndMöhrungen/wie auch das Pflaster/ vnd durch-
gehrnt die Gassen / sovil möglich / säubern. Zum Sibendten/

ülerlauff« : sollen die Hauß-Hcrrn vnd Inwohner der Häuser achtung gc-
Nich im ben / damit die Heimlichkeiten nicht übcrlauffen / vnd also die-
Wut" selbenzeitlich / vnd zwar im Winter raumen / zu Sommers-Zeit

l-ss«n
' aber / solche ohne Vorwissen vnd Verwilligung deß Burger«

. meisters/auch ohne grosse Nothwendigkeitnicht eröffnen. Zum
- EchE. Achten / vndweilen die Schwein in derStatt grossen Gestanck
'udEta « verursachen ; Also gebieten Wir hiemit/ bey ernstlicher Straff/

daß niemand/werder auch seye/einigeSchwein in derStatt hal¬
te/ausser deren/so vonAltershero jhreMayrhöfin derStatt
gehabt / vnd noch haben / welche aber dahin mit allem Fleißzü --
sehen / damit der Unrath vnd Gestanck bey denen anreinendcn
Häusern müglichist verhütet werde ; So bald sich aber einige

vermercken läst/ sollm ste auch von disem Otth auß
n-r/Zu. derStatt gebracht werden. Zum Neundten / wie dann auch

diejenige / welche Hünner/Tauber,/vnd andersGeflügelwerck
der Statt haben/ solcheOrth/ darinnen sie auffbchaltenwer-

- den/



lassen sollen. Zum Jehenden / bey failhabung der Krebsen / ist

die Erden/vnd Strassen gelegt / sondem zusamben auff einen
Haussen geworffen / von dämm aber alsodalden in die Donau
getragenwerden. Zum Ailfften/sollen die Weißgärber/Kirsch-
ner/ Mmer / Sattler / Taschner/ Lederer / Schuester / vnd ande¬
re/so mit Lrdcrschmimn vnd Arbeiten vmbgehen / jhreHäut

Statt / vnd fovil müglich/ an demWasserverrichten / die Haut
vnd Fell auch vor der Statt / vnd an dergleichen Orthen auff-
hencken vnd trücknen lassen / damit die Nachtbarschafft dar-
durch keinen üblen Gestanck leyde : Jngleichem wird auch
Zwölfftens / denen Handclsleuthen / Fleischhackern / vnd an-

oder zum trücknen auffzuhenckcn / sondern es sotten solche vor
der Statt an lüfftigen ötthrrn / allermassm denWeißgärbern/

gebracht werden . Zum Dreyzehenden/ wollen Wir auch in
denen Häusern/vnd bey den Schöpff : oder Röhr -Brunen/ alle

ten haben. Zum Vierzehendm/ solle man zur Lesens-Zeit die
Thröster weder in dmen Häusern/noch auff denen Gassen ni-
derschüüen/ sondern gleich von derPreß auff den Wagen tra-
gen / oder wann solches nicht scyn kan / dirselbigewenigist alle
Tag zeitlich hinauß für die Stak bringen lassen.

Nicht weniger sollen die in den Vorstätten / als Leopold-

maller Sauberkeit sich befleissen / von vnreinen Außgüß : vnd
Außschüttung hüten / auff die Hauptstraffm vnd Gassen kein
Blut/Eingeweid : noch von andern obbenennten Unflat das
geringste außgiessen/sondern solches an andere abgelegene Ort
tragen/allwo dardurch kein Gefahr entstehen kan / wie dann

LE
Krebsen als
sobalden in
die Donau
zutragen.

Weißgär-
ber/Kitschs
«er / Rie¬
mer/Lebe-
rer/rc .sotten
Häutvnd
Fell nie m
der Statt
paitze/ auch
dieselbevoe
der Statt
auffhencke»

Deßglei-
chen sollen
Handels¬
leuth vnd
Fleischha¬
cker kern ^
vngearbei-
tete Och-
senhäuk vn
andere Felll
m derStatk
auffhencke. '

Äey den
Brünnen ^
kein Lob¬
ten r oder
andere vlU
saubere
Wäsch zu-
waschen- '

Thröstern
weder in -
Hausern/
noch auff
Gassen nis^
derzuschüt-
ken.

In Bor-
statten Leo¬
poldstatt /
SUlrich/
Neüstifft/
vnd Neü,
bau ./ soll
ebenmassi-
ge Sauber¬
keitgehal¬
ten weiden.

zuschüt-
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. / M . . . . _ _ _
Herr vnd Frau aber / vmb Dreh Reichsthaler gestrafft / vnd
solche Skraffdem Lazaretzum besten / in die Q-M 83nic3ti5 er-

-EE M werden ; Sonderlichaber / solle man kein todteö Viech/
oder auch oder auch kranek : oder tobte Persohnen / weder auss die Haupt!
wd« M-

" noch andere Gassen legen / noch jemands dergleichen vor seinem
WN X^ ?.MNm/sondttnwannetwas vorhanden wäre / sol-
zulegen. ;

^

b . tz

-L L - , an - .. . - - . / vnd es keil - -
anstehen lassen ; Da aber ein oder der andere solches nicht thä-
te / hat die Obrigkeit sowol gegen demselben / als auch die säum-
sel -ge Richter der Beschaffenheit nach / die Bestraffung fürzu-
nemmen. ^

der Sauber¬
em jeder / was

Obvek- . - > 7
K"

ubEt kcitaufsoencnVasienvndSkrasten / . . . .
ZW " Stands oder lurlzLÄlon er scye / sich deren in den Häusern

vermeyden vnd abstellen / nicht allein die
-^ 'Mwer seiblten / jvndern auch die Vor -Häuser / Stiegen / Bö-

AußMzu- den/Kucheln/vnd Stallungen / bevorab die Heimblichkeiten
L 'L " tzuder halten/waschen/vnd zum öfftern außkehren ; Die in der

Stak wohnende / den Unflat vnnd Kehricht in Buken / vnnd
uol die Schubkarren zusammen schüken / vnd so dann täglichauß der
Nrä '

,
' Statt wagen wird in denen WMckeln nicht übereinander erwar-

s-„ . men lassen : Oder aber ein jeder bey seinem Dienstboken ver-

vnd Höfen
gepflogen
werden.

von denen Gasten außgeführt wird / sie alsdann denenselben
FulMuten zuruffen / nnd dise Unsauberkeit oder Unflat auff de¬
ren Wagen auffschuken/ dcrowegcn die von Wien« bey denen
Fuhrleuten zuverordncn Haben / daß sie aussder Leuth Begeh-

I » b-a ^illhaltm / derlei ) Unflat auffladen / vnd nicht erligen lassen.
Zn .

edcr HaH -Herr solle auch darob seyn / daß der Mist vnd
vL N Barl in semm Hauß zeitlich hinweg gebracht werde ; Und ist
remichhm . denen von Wrenn hiemit nochmals anbefohlen / über solche
bringen .

-



Sauberkeit auffdenen Gassen / vnd in denen Hausern ernstlich I- ^
Zuhalten / destwcgen in allen Gassen zween oder mehr comm -5 k«
^ » 08 zuverordnen / welche nicht allein anss denen Gassen vnd ^ ^ ,7"
Platzen auff dijes alles eine fleistige Obsicht haben / sondern
auch allenthalben in denen Hausern wenigistvonVierzchen zu Min»
.Uierzehen <agen viliciren / vnd da sie eine Unsauberkeit an ei- °°^"
nemoder andern Orth/vor : "- ' - > -

nenn
14- .

^ rn HauseM
it Strafft-

r- - . ^ . - ' . -" - / Wann aber dieselben an¬dern hoheninÜLlmenvnterworfftn wären / deren Namen Um
fercr de. Oe. Regierung anzuzrigen haben : vnd ist hicbey Un-
ffr ganß ernstlich vnd gemessener Bestich / daß sich einiger / ck
gehöre vnter wasluriEron er wolle / deren von Wienn6e-
pumcen LommillLrienindiser jhrerVmichtung vnd VilNL-rion keines Wegs widersetze / noch einige Irr : ' '
mache : DaaberdieLommillluij selbstenin

. . , , . ach-
alsdann die von Wienn die-

/ wol empsinölich ab¬straffen.
- Unsekm Kayserlichcn Statt-Gericht würdet auch hiemit Lmmy-

auMegt / den Freymann dahin zuhalten/daß er seine Knecht k»
täglich / mcht allem die Hauptgäffen vnd Platz in der Statt/
sondern auch die Weeg vmb die Statt/bevorab die kleinen ab- ^ « M
gelcgenen GaßlM der Statt/dahin sic sdnstcn nitpfiegenzukom - LLk-u-men/ durchgehen vnd vllmren / auch wo sie ein todkes Vieh/ es
iMttt ÄUttd/KäUen/t̂ eklüa^l/a^pr

: Da aber
> « >. . .. ./!«Vnd vH-

» ^ - — - äU ^t) äU^den Vor-Salten nicht wegbringen wolten / solle das Statt- MWän»Gericht wider dieselbe die gebührende Straff vornemmen ; bey- k '" ° -'«-
nebens auch dem Schärfs-Richter nicht gestatten/ daß rr außRM

3nßlet z,ehen oder schwel- UL,
tzm / nöcy dtt Haut m dre Stäkt btMHm/ ttutkmu vdet auttmu--- Och die

.5»«^ 5̂ . n ^ r _ < ^
" «-» s s ^ Hant in öeö

' . - . Statt aufft
L - Achtcns-

'Lr'



lO Eksttk Tßett / der DDMMM
Achtens / dieweiln auch durch das häufsige/ alt : vnd jungt

Bettelgesind / so gemeiniglichallenthalbenin : vndvor der Statt
vmblauffet/ sichvnsauber haltet vndvnordentlich lebet / die Her¬
ein vnd fortbringung der leydigen Seuch höchlich zubesorgen;

Kein VN- Als sollen Erstens die von Wienn ob denen hievor zumehrma-

Ä « » ru. len/vnd erst -ängstlichvon neüem außgangene Qcncral Mancla-

seduiden/ ten / publicirten Rueffen / vnd andern der Bettler halber an sie

Enddi-v? ergangenen Verordnungen / vnd darinnen anbedroheten Be-

su-t-m ftraffungen / vermittelst deß Rumormeisters / vnd anderer
beeiichfür- KcliL vnd Hülff / alles Ernsts vnd Fleißes halten vnd darob
„m-mmm. ^ , kein einig vnwürdiger Bettler / in : oder ausserhalb

der Statt in suchung deß Allmosensgeduldet werde ; Derowe-
gen sie dannhinfüro die VilirLcion Quatemberlich verrichten ,

G°« k-in sollen. Andertens / wollen Wir alles Ernsts hiemit nochma- .
^N"

» - len verboüen haben / daß hinsüro einigerBettler / dessen Weib
i" d-E -a« oder Kind / wann sie schon Statt -Zeichen hetten / vnd jhncn son¬

sten in der Statt zubeklen verstaact wurde / über Nacht in der
Statt verbleiben ; Derowegensic dann in denen Hausern vnd
Wohnungen / Hof : oder Soldaten -Quartiern / noch auch auff
denenPastryen / oder einig ändern Orth beherberget/ oder auff-
gehalten / noch denenselben vmb : oder ohne Zinß / Zimmer/
Wohnungen / Ligerstatt / oder sonstm einiger Unterschlaiffin der
Statt überNachtgegeben ; Widrigen falls die Ubertretter / so--
vil die Bettler anbctrifft / nach gestalt der Sachen am Leib / die
Auffenthalt : vnd Beherbergeraber/ am Gut vnnachläßlichsol¬
len gestrafft werden / zu dem End dann die von Wiennan denen
Orthen / wo ein Verdacht ist / daß Bettler auffgehalten wer--
werden / öffters mquiriren lassen / vnd dicanbcsohlcne Abstel¬
lung entweder sechsten alsbalden fürnemmen / oder wann cm
Hindernuß vcrhandenwäre / alsdann es Unserer N . Oe . Re-

D-8g,-i- gterung anzeigen sollen : Und ist dises nicht nur auff die Bett-
ArHmnl sondernauff alles vnd jedes Herrn dienstloses/ mWg : vn-
°d-v d,-nst- nutzes / leichtfertig/ vnd verdächtiges/ auch bakMrces Gcstnd
tz

°
Ech7d. von Mann -, vnnd Weibs-Persohnen / welche nicht ehrliche

Dienst / Gewerb/ vnd Handthiemngm/ oder sonsten jhres all-
hm
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hier seins genügsame Urjach haben ; Nicht weniger auff die ab¬
geschaffte Nachtsinger / oder Bettelbuben zuverstehen / derglei¬
chen Persohnen nichtallein in : oder vor der Statt nicht auffbc-
halten/oder beherberget/ sondern auch sonsten keines wegs sol¬
len geduldet werden.

NeundtenS / demnach auch dise lcydige Seuch entweder
wegen gar keiner/ oder doch nicht allerdings fleißiger Bestellung
vnd Obsicht / vilmals von einem Land in das ander / vnd fol-
gends gar anhero gebrachtwürdet ; So befehlen Wir hiemit
gnädigst allen Geist : vnd Weltlichen Obrigkeiten/ Statt vnd
Märckten / wie auch allen an denen Lands-Gräuitzen sich befin¬
denden Mauth : vnd Ambt-Leuthen / daß sie jederzeit / sonder¬
lichwann in denen benachtbartenKönigreich vnd Landen sich
ein Pest erzeiget / sondere fleissige Obsicht auff die Zueraisende
haben / vnd Erstlich alleOrth sovil jhnen wissent/ oder sie ersah- w° s>chd,-
ren könen/wo sich die LonuAioll vermcrcken läst/ auff absonder-
liehe Tafeln bey denen Thoren / Schrancken / oder andern gele- «ETaf-m
gmen sichtbarenOrthenanschlagen vnd banälliren/die ftembd
Ankommende/durch gewisse hierzu bestellte Persohnen / fleißig
exammiren / von verdächtigen Orthen niemand durchpaßiren/ WÄ?
sondern zu der gewöhnlichen Loncumacism , oder Ouarcnre- deflciMju
NLIN ( welche sie ausser denen Oesterreichischen Gränißen ma- «Na¬
chen sollm ) weisen lassen / vnd keinen Menschen von welchem
dieVermuetung ist / daß er von einem In6cirten oder verdäch-
tigen Orth herkomme/ ehender durchzukommen verstatten / biß ^ ^

er glaubwürdige Urkund vorbringet / daß er ermelte Lonru-
maciam völlig außgcstanden/ oder durch eine ordentlichekeäe
vnd fchrifftliche Zeugnuß darthun / daß er von keinem gefähr¬
lichen Orth herkomme / in Ermanglung aber der kcäe , einen
Körperlichen Ayd ablege / daß/soviljhmwissent / er / vnd alle
bey sich habende Sachen / von gesunden Orthen kommen/ vnd
jnner denen ncchsten Viertzig Tagen in keinem m6cirten Orth
ringekehret / oder sich eine Zeitlang auffgehalten habe. Ander- Ambc-
tens / sollen auch die Obrigkeiten/ sonderlich in Stäü vnnd
Märckten / auch die Mauth - vnd Ambt-Leuth jedesmals/wan

D stcänj-iM.
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sievoneinemoder andernOrth / allwo sich die eontLAon er¬
zeiget / gewisse Nachrichtung bekommen / solche Orth UnsererN. Oe. Regierung anzeigen / welche so dann nicht unterlassen
würdet / die Verordnung zuthun / daß selbige Orth zu jeder-
mans Nachricht : angeschlagen/ vnd K-mMrc werden. Wie

T.» d°r dann auch drittens / bey der Post die Verordnung beschehcn/
Ln -r/" daß auff die Kurier vnd Brieff/wie auchauffdiemit derPost

kommende Leuth / gute Achtung gegeben / vnd die gehörige
Mittel/ zu Abwendung der Gefahr gebraucht werden : ES

«eben , sollen sich aber die Kurier / oder andere so auff der Post reisen/

Soll keiner
von ftemb-
den Orten/
wo die Pest
ist / hiesiger
Statt zu-
raisen.

sonderlich dergleichen Häusern hieherzukommen / oder auffdun
Weeg in solchen Häusern einzukehren ; derowegen dann/vnd
damit man diß Orths destomehr versichert seye / habensowol
dieLurier/als andere mit der Post raffende Persohnen/ sich vor-
hero mit ordentlichen keöcn. damit sie dieselbe auff Begehren
Vorzügen können/zuversehcn.

Zehendtenö / da aber in disem Land sechsten die InLÄion
einreissen wurde / soll sich keiner / wer der auch seye / unterstehen/
auß einer Statt / Marckt/Flecken / Dorff/ oder Orth wo die
leidige Seuch sich erzeiget / oder ein Verdachtder Pest verban¬
den ist / der allhiesigen Statt zuraisen/ noch auch in die Vorstätt
oder nechst angelegene Oertherzukommen : Wie dann der Bür¬
germeister allhie im Befelch hat/ die jenigen/ so wider diseö Ver-

Wo ein
frembde
Personvon
inkcirtM
Orten erse¬
he wird/so l
solche dem
Bürgermei¬
ster ange¬
zeigt wer¬

den.

dem auch jhre Roß vnd Wägen auffzuhalten/ vnd nach gestalt
der Sachen / mit der Beschaffung gegen jhnen zuverfahren.
Wann nun jemand dergleichen von mticirten/ oder verdächti¬
gen Orthen hieher kommende Persohn sihet / oder davon ver-
germeisier anzuzeigen/ in Bedenckung / daß/wanner
etwas verschweiget / er dardurch vil andere ^
auch sich selbsten mit in Gefahr bringet / her.
solcher Anzeiger nicht allein nit offenbahret /

vnd
ein
m

denen



denen Fällen / wo ein Gelt-Straff einkombt / einAntheil dar-
von erfolget werden : Ein jeder aber / dervon einem gesunden D-c «°«
Orth sich anhero begibt / sollesichmit glaubwürdiger schrifft- Or.m h«-
licher Zeugnußvon desselben Orts Obrigkeit/daß er nicht allein ML
außkeinem Wücirten Hauß kombt / sondern auch daß derselbe
Orth gantz gesund / vnd unmkc.rc seye / versehen / damit er
dieselbe allhier fürzeigen könne / inmasscndann nach gestalt der
Sachen / vnd Beschaffenheit der Zeit / zur Rechtfertigung der
hierzu Raisenden / nicht allein bey denen Statt -Thören allhier
gewisse Bestellung gemacht/ sondern auch vor der Stak über¬
all Schrancken auffgerichtct / zu denenselben eigene Wachter
gestellt / vnd ohne dergleichen kcäe niemand / weder für seine
Persohn sechsten herein passirc , noch auch dessen bey sich ha¬
bende Sachen / Roß vnd Wagen durchgelassenwerden sollen.

Andetter LHeil.
§6 M Reit der bereits Mgestm-
Mkn ilikeLion für Vorsehung vnd

Anstalten zumachen.
Ann aber GOtt der Allmächtige die all¬
hiesige Stak / Leopold -Statt / derenVor -Stäü/
oder die nechst dcß Burg -Frids gelegene Oerther/

_ _ S . Ulrich / Neüstifftvnd Neübau/ mit der Straff
der Pestilentz heimbsuchet / ( die Er jederzeit gnadigist abwen¬
den wolle ) ist am Ersten zubeobachten / daß die inücirce Per-
sohnen / an der Seelen nicht Trostlöß gelassen / sondern mit de- dm H-.M
nen heiligen Saeramenten flüssig versehen werden ; Derowe-
gen der Bischoff allhier/ als Orclinariuz » auß sonderbahren h-"
Geistlichen Eyfervnd Vorsorg / Ihme würdet angelegm seyn
lassen / sowol von denen auff der § hur/ als auch auß denen Ke-
liAlolis vnd Ordenö-Persohnen in : vnd vor der Statt / also-
Halden gewisse Priester zu exxomrcn / vnd denenselben curam Pn °^ fü°
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Wimarum zugeben / die an besondernOrthen wohnen / vnd
denen Krancken mit Geistlichen Trost / vnd raichung der heili¬
gen Sacramenten auffiedwedersErfordern/vnwaigerlichbey-
Dringen.

Jnglei . Nicht weniger werden auch für die jcnigen / so an denen
Ej -nfg- darzu verordnttcn Otthen comumaciam machen müssen/

keine Kirchen kommen börsten / absonderliche Priester/
machen

'"
welchedencnselbendieheiligenSacramenta aämimttrircn/vnd

mW» , jycnigist alle Son : vnd Feyertag die heilige Meß / vnd das E-
vangclium lesen / sie auch zur Büßfertigkeit vermahnen/gehal¬
ten/vnd hierzu die gehörige kammenravon dMM VVnWiMY
verschafft werden.

Das La- Anderten / sollen die von Wienn vor allen Dingen verord-
G°U>U nen / damit das Lazarcth mit einem gutenGeistlichen / ersahr-
ZM Vat. nen Acht / Vatter / oder Siechenmeistcr / vnd andern nothwcn-
-nd-rnnot- digen Persohnen zeitlich versehen / auch dasselbe mit Stäben
P»s°Um vnd Lämmern dergestalt zugerichtet sey / aust daß die krancken
M -rs-hen . Persohnen / ihren zimblichen geraumen Platz haben / vnd son-
Wieauchderlich die jenige / welche zuhailen / vnd gesund zuwerden an-

Etübe vnd fangen / von denen Kränckesten scparirr , vnd in andere saubere
«°r

"
d7/in. Genmchergethan werden können ; Und haben sie von Wienn

MN"' dem Vatter allda mit Ernst darob zuseyn / daß den Kran-
Dieselbencken mit Essen / Trincken / Ligerstatt / Achneyen / embsiger Auß-

TrinMT rauchung / Säubcr : vnd Besprengung der Zimmer / vnd aller
g °rsta«/,c. andern nottürfftigen Handreichung zum besten / sovil möglich
7

°
g M-

"
- styn kan / außgewartet / vnd also zu keiner ZeiteinigerMangel/

sch-», dessen / was ihnen zu Seelvnd Leib nützlich ist/ befunden werde;
. Di- -v,- Die ViÄualicn vnd anders/so man entweder auß dem Burger-
hmmch «7 Spital / oder von andern Otthen / hinauß schicket / sollen an
Nu -m

ein gewisses / ausser der Stak gelegenes Orth / gebracht wer-
a-wiss-s den / von dannen der Siechmeister sie/ durch die ihme zugeord-
brachkvndnete Persohnen / mit Manier vnd auffstchere Weiß von fern / da-
v°mS,-ch.

der zutragendenPersohn kein Gefahr Zuwachse / annem-
m? ist -r «»ff men/vnd hinein tragen / aber weder er/noch niemandanderer
N »« auß dem Lazareth / sich vnterftehen / herein in die Statt / oder
werben.



wäre/ solches durch die jenige/welcheSpeiß / Tranck/vnd an¬
dere Noaurfften / an das brstimbte Orth bringen / herein in die
Statt entbieten/vnd wissen lassen.

Drittens / sollen in der Spittel -Au/ oder andem zur wn-
rumLciL vcrordneten Orthen / unverlängt eine anzahl Hütten/ Au/^
vnter welchen die dahin gcsiehente Leuth sich auffhalten mögen/ m-Mmd-
dieselbe aber nicht zu nahe aneinander / sondern jcdesmals eine AA'
etliche Schritt weit von der andern / vnddaß die Lmth darauß Dad,« i°.
nit weit zu demWasser zugehenhaben/auffgrichtet/daauch etwo
in ein : oder andmrHüüen/die InteÄion emmssen thate/svdann st» 'h-e-,
solche alsobalden verbrennt werden ; Und damit die hinaußge- zübr

'
-mm.

schaffte Leuth hernach nicht ihres gefaüens auß : vnd ein / noch W°chtju-
auch andere sie zubesuchen / zu ihnengehen / sollen dre von Wien °hn°
rme gewisse Anzahl Wächter / sa,M einem Rottmeister / wie Wm -i-
auch ein eigenes Schiffel / zum überfahrenbcstellen/vndbey diser n -°ma»d
Wacht darob seyn / daß sie niemands/ohne habenden Zetl von
dem Bürgermeister / hinein noch herauß lassen / vnd dann die «miuiaff«».
Notturfft denen in der LoncumaciaverhandenenLeuthen/treü-
lich vnd fleißig einkauffen vnd beybringcn : den Armen unver-
mögigen / solle auß dem HrMo HanirLÜL , wöchentlich einAll-
mostn zu ihrer Unterhaltung gereichtwerden . ^

VierdtenS / solle der vorher schon bestellte ^ agitier 82m-
tLris sein anvertrautes Ambt / ihme bestes Fleisses angelegen Ambtmr-
seyn lassen / denen Mintten krancken Pcrsohnen in : vnd ausser-
halb der Statt / wie auch sonderlich im Lazareth / seine Hülff
auff das treülichst vnd beste mittheilm/ vnd durch seinen Unfleiß
nichts an der Lum verabsäumen/ sondern sowol in Besuch : als
Kurierung der karicnten sich dergestalt verhalten / wie es die ih¬
me angehändiate / vnd mit ablegung eines Körperlichen AydS
angenommene inttruLKon , mehrers Inhalts mit sich bringt;
Und befehlen Wir hiemit ernstlich / daß keineiniger anderer Do-
Ltor der Artzney / Wund -Acht / Barbierer / Bader vnd der- Wun»,

'

gleichen / so nicht absonderlich zu dem infeÄionz- Werck be- ,7ju
stellt ist / zu denen lysscirten/sie seyen was Stands/Würden/ ^ -

E vnd



M Anderm Lheil/der
Md Oon6irion sic wollen / zugehen / vnd darneben auch andere
zu eurixen / sich bey vnaußbleiblicher Sttaffvnterstehen.

W° -m Und wann auch ein i^ eäicus zu einem kauenten / der sein
Wund

" ' ' Vertrauen zu jhmehat / wiffentrodervnwiffent deßZustands

Nnn «
' beruffen wurde / oder vngesähr dahin käme / vnd an selbiger

-m-m io«. Persohn etwas eoncaZioüsches vermerckete / solle er sich in
L/

"
ollm der gesunden Häuser zugehcn wenigist Acht Tag lang gäntzlich

M »'s. entäuffern/ abscnmen vnd erlüfftern ; welches Wir dann gleich-
-.bLnürm . fals auff dieWundärtzt / Barbierer/vnd Bader / so/wie ge-

melt / bey einemvnd andern InKcirtm gewesen / verstanden ha¬
ben wollen.

W° eiE - Da aber ein lvleäicuz sich vmb die völlige Luram der m6-
«Äi - Völ- cirten Persohnen / worzu er beruffen würdet / auzunemmen wil-
«s^

u- d-ß Kns / hat er sich alsdann anderer kLucaten so lang zuentschla-
annähm-/ gen/vnd nichtvnter dieNith zukommen / biß die <2 .u3rencenL

->wmU- ( von dem jenigen Tag / als er die letzt inücirte Persohn besucht
Äck," hat/anzuraiken )sürüberist.

Wo -in Wann nun der 83mr3rl8 , die voÄorcs

P -r,°n in- clNX , Barbierer / Bader / Wundärtztvnd Beschauer / entwe-

dm wird
"' der wissentlich zu einermkcirtenPersohn berueffen werden/ oder

bÄd»«
°' aber erst hernach bey dem k-menten die inkeLtionbefinden / sol-

Bmg -,m-i. len dieselbe es bey jhren Pflichten vnd Gewissen/auch Vermey-
N w-r- düng vnaußbleiblicher Sttass / vor allem dem Bürgermeister

alsbald zuwissen machen / alsdann auch dem Haußhwn/oder
Inwohner desselben Hauses / Stocks / oder Zimmer / anzeigen;
So dann der Haußherrvnd Inwohner / alsobalden den jenigen
Artzt vnd Beschauer der für die Inkcirte verordnet ist / berueffen
lassen / vnd jhm / wie dieinkcirte Persohnmit Tauff : vndIu-
Nahmen haisse/von wannen / auch wie Alt sie seye / wo : vnd
wann sie kranck worden / wie vnd was Gestalt sie sich anfäng-

W->m sichlich übel befunden / in welchem Gemach oder Zimmer sie ligc/
wer sie eurirc , vnd durch wem sie inkcirc erkennt worden / be-

«im - richten ; Da sie aber solches zuthunvnterliessen / oder gar zu-
önt-rstun

" lang aufffchiebeten / sollen siewol empfindlich gestrafft / wie
ben/sollm auch die vsÄWres . geschworne Maister/ Barbierer/Bader/
w-rd-n . oder



oder andere diefich deß verbottenen heimblichen curirem, durch
sich / oder die jhrigen vnterfangen / vnd die in6ciree kacienten/
gehörigen Orthen nicht also gleich anzeigen / mit wolempfind-
licher Straff belegt / auch nach gestalt der Sachen / ihnendas
praLkLiren oder Handwcrck nidergelegt werden.

FünfftenS wollen Wir / daß nebendemLamraris  N-b-nd-»
oräinärie Vier Acrtztvnd Beschauer / als gemeiniglich Ainer
in : vnd Drey vor der Statt gehalten / ihrer VerrichtungHab N »«
der jeder absonderlich mit einer ausführlichen InliruLKon ver- Mm
sehen / vnd darüber von denen von Wienn beaydigct / dieselbe
auch in : vnd vor der Statt an gewissen Orthen mit Wohnung
versehen werden.

Visen allen würdet biemit gantz ernstlich vnd bey hoher
Straff eingebunden / daß sie die Trunckenhett meyden / in Hey- ckmh«t ,
lung der Persohnen / an ihrem Fleiß vnd Mühe / auch gegenden
Unvcrmögigen/nichts erwinden lassen / dieinllrumcnrL,rein
vnd sauber halten / vnd die so sie bey denen Pestsüchtigen appli- lass«»,
circ haben / weiters zu den Gesundennicht brauchen/diejenige
so sie mit Verdacht : oder gefährlicher Kranckeitbehafft zuseyn -» d-»-,.
befunden / vmbständlichexaminiren / vnd der cygentlichcn Be - NIA -

'

schaffenheit in einem vnd andern befragen v oder wann sie sol-
ches/Schwachheit halber / von ihnen nicht erfahren kundten / sund-nw«i-
oder etwa eine Persohn vnterdeffen schon mit todt abgangen 7̂ 7
wäre / bey denen andern Leuchen alsdann die Erkundigung ein- s, - m>«
ziehen / vnd solches alles in die Geschau-Zetl einschreiben / hierin- EM
nen auch das geringste nicht verschweigen / vnd sich bey Leib : b-hM-/
vnd Gutsstraff / weder durch Schanckung/Freundschafft/noch °«.
Feindschafft verführen lassen / sondern mallem / was die ihnen ^ "^ 77
zugestelte lnllruLkion vermag / Nachkommen. Wann sie auch
etwa in einem oder andern Fall anstünden / sollen sie ihnen selb- -7^ ^
sten nicht trauen / sondern ihren recurs zu dem klLZittro 8arur^ w° p- «n-
ris nemmen / vnd sich bey jhme Raths erholen / oder denselben ^
dahin beruffen / welcher vnweigerlich sich an selbiges Orth zube-
geben/vnd sein luäicium zueröffnenschuldigist-
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Vor di« Weilen nun dieselbevon denen von Wienn ordentlich be-
?o« Arm<« solt werden / sollen sie für die Beschau von denenArmen nichts/

m 7" vondenen andern aber nur Vier Groschen nemmen / vnd hievon
r« 4 Gr°- dem Beschauer Acht / vnd dem Zetlschreiber Vier Kreutzer ge-

mmen.
kleine Zellan denHollicicaeorem Zaruraris , zu Hinwegbringung
derin6clrccnKrancken/oderabgeleibten Versöhnen / von jhnen
hergegeben werden.

Txugiich - Sechstens / derowegen dann die von Wienn nicht allein
taugliche Personen zu dem Spörren/ sondern auch absonderlich

NÄsch« einen Auffsehcr/ vnd einenNachseher bestellen / vnd glcichfals
r»v-Md- ^den mit gewisser inüruÄion^was seines Diensts seye/zu--

versehen / auch darüber zubeaydigen haben . Dieselbe sollen
allzeit mit denen Beschauern zu denen m6cirtenKrancken/oder
verstorbenen Versöhnen samentlich gehen / vnd das jenige was

NM

DM-- der Äuff : vnd Nachseher achtung geben /̂ daß nicht allein das
kvandvnnd
gefährliche
McrbilrM d ^

Minzen.
'

heit gebraucht vnd berührt / mit vorhergehenter Beschreibung
eines vnd deß andern / "

zu dem Ende er Äuffseher/nach allen disen Sachen fieiffig fra«

verdächtig vorkäme / daß noch etwas dergleichen verbanden/
dieTruchen selbsten eröffnen/ vnd was er von solchen verdäch-

/
sten mit hinauß gehen solle / damit alles fleijstg überantwortet

«»» an. werde ; Im übrigm aber bey Leib : vnd Gutstraff von andern
nEm Fahrnussen das geringstenicht verwenden / noch etwas von
«Ws i» - Silber / Zinn / Messing /Kupffer/ vnd dergleichen Sachen / so«E„dm.

sondere Gefahr sich reinigen lassen / hinweg nemmen;
Beynebens solle auch der Vattcr im Lazaret dahin angehalten
werden / daß er die Kleyder/ Lein : vnd Bethgewand/ vnd am
dere Mbilien / so auß der Statt oder Vorstätten mit : oder son-



sten von denen lästerten hinauß gebracht werden / fleißig be-
schreibe / das jeni

'
gc Bethgewand / so noch etwas nutz ist / or- ^ hinaus

dentlich säubern lasse/ getreulich verwahre / vnd alsdann für die «V
Inücirce daraussen gebrauche / die Kleyder aber alle/ so die Inst-
ciktc gebraucht/ vnd mit hinauß kommen scynd / wie auch das fand«»/'
Fctzwerck vnd anders / so nicht vil mehr Nutz ist / verbrennen/
vnd für sich sechsten nichts behalte/weniger aber verkaufst/oder
veruntreüe ; Auch Monatlich einen LxeraLk deren hinauß kom- vetbttn-
menen Mobilien mache / vnd dem Auffseher / derselbe aber eine '17'

„ .
Abschrifft davon dem Bürgermeister zustellen lasse / damitman üh -7ras
also jedeömals Nachrichtung haben möge / ob die Mobilien
ttuchalle tteülich in das Lazaretgelicffert wordm/oder nicht. bnnAuP

Sibendm / wann nun derKrancke/oder Todte/sambt den 8 "
-^

gefährlichen Mobilien - auß dem instcirken Hauß/oderZimmer
gebracht worden/solle die Spörr folgenter Gestalt geschehen:
Nemblich/ in dem Anfang / da in einem Hauß ein mstcirce Per - Was ge-
sohn einkombt : ( weilen jnsonderheikin derErst zu Dämvffung
diser Seuch / die fleißige Vorsehung fürzukehren ) ohne Unter- ^ M:
schied / sowol die grossen / als kleine Häuser / alsobalden völlig »»d Zm-
gespörrt : Wann aber dieLomsAion sichweiters außbreiten/
vnd in vnterschidlichen Gassen mehrer Häuser ergreiffen wur¬
de/diser Unterschied gehalten : daß/wann in einem kleinen en¬
gen / vnd in einem solchen Hauß / warinnen nur Eine/ oder Zwo
ksmilien oder Partheyen wohnen / ein Persohn mstcirc erkennt
wird / sie sterbe gleich/ oder werde in das Lazaret gebracht / das¬
selbe gantze Hauß ; Ein mitters aber / wo mehr als Zwo Par¬
theyen wohnen / wann Zwo Persohnen einkommen : vnd dann
rin grosses/ es seye gleich wie es wolle / wann Drey Persohnen
darinnen mstcirr werden / völlig gespörrt ( doch Haben die von
Wiennnach Beschaffenheit derZeit/Orth/vnd andern Umb-
ständen eine mehrere Schärpffe / oder ^ oöerarion zugebrau¬
chen ) wann aber in denen wittern vnd grösser» Häusern / die
InLÄlon sich dergestalt erzeigt / daß darumben das gantze
Hauß nicht zuspörren ist / solle in solchem Fall nicht allein das
Zimmer / m welchen ftlbige Persohn kranck worden / oder gele-

F SE



Lo Ändertet Lßett/dtt
. -

gen / sondern auch die jenigc / so dieselbe Hauß-Parkhey oder
ksmilia gebraucht/jnnengehabt/oderbewohnt/verspörrt ' Wan
auch gleich das Hauß also beschaffen wäre/daß mehr Par¬
theyen der Inücitten Parthey / Küchel/Fahrnuß/ Stallung/
oder Boden zugebrauchen Hellen ; Es solle auch in denen M6-
orten Hausern / die man nicht gar gesperrt / kein Durchgang
gestattet / sondern das eineThor zugehaltcn / vnd dann an sol-
chcn concLAolischenOrthen keinGebäu vnter der geordneten

keiNäü Zeit/ohne sondere grosse Notturffk / vnd Vorwiffen deren von
zuführen-

Bey Sper¬
rung der
knücüten

Die in denen inlicirten Häusern sich befundene gesunde
oon derjenigen Parthey / bey welcher

HZÜsä/dii sichdielnf -Äion erzeigt / oder von einer andern gantz gesunden
L°mh«auß kamilia , scynd in dem fall/ da das gantze Hauß zuspvrren / al-
zuschaffen. ein oder: Es wäre dann/

der ander lieber darinnen verspotten lassen wolte ( so jhnen aber
gar gefährlich / vnd jhnen nicht Machen wäre ) so mag er dar-

Denen wei- innen gelassen werden . Bey Außschaffuttg der Leuth / haben
N"N der Auff : vnd Nachseher wol achtung zugeben / damit denen-

selben/sie feyen gleich auß einer lnsicirten / oder gantz gesunden
zulassen !

'"
kainillL , kein Überfluß an ^ lobäicn i sondern allein/was sie

" vnter der Zeit der Loneumacia zu täglichem Gebrauch voimö-
Ten b-n ru- chen habm/hinauß gelassen / vnd wann etwa M denen in6cir-

tcn Häusern oder Zimmern / sivertilgen.

Wi - «s Achtens / auff dem fall etwa ein hochschwangers Weib/
welche noch etliche wenigeTäg zu der Geburt hat/ oder ein Kin-

Weibem/ delbekerin selbst jnsiclrc wäre / mag dieselbe zwar in ihrem Zim-
mer gelassen / doch muß sie verspörrter gehalten / vnd zu Zutta-
§ung der Notturfftvon denen von Wien« gewisse Leuth bestellt r
Wann sie aber selbstennicht sondern in einem Zimmer

F W0
'

/ vnd sic keineandere Gelegenheit haben
kan / an dem Orth / welcherzu machungder Lomumacia vev



die iliieÄion eingerissen / sich nicht / sondern allein in selbigen
Hauß auffgehalten / kan sie auff solchem fall in einem Zimmer/
öarinn der lassMe nit gewesen/ vnd durch welches keinDurch¬
gang ist/gelassen / doch daß solches Zimmer alles Ueisseö ver-
fpörrt / vnd jhr
bracht / vnd da sie

andere mHirte Kinder / seynd
m das Wäret / die andern aber / so dise Krünckheit nicht ha-
ben / sondern allein auß einem inüLUten Hansi müssen geste-
hcnt werden / an demOrth der^ omulnaLia vnterzubringen.

Und solle von denen von Wiennzuobgedachten schwan- s» d«n-«
insicirt ^

^ L . - -. - . - ^ . - -. KbwünKerS
net / derentwegenHr dann / weilen sie darauss (/oncum3LiLln

gerspital / doch auch gegen absonderlicher Belohnung genom- Den»«-»-
men / vnd deren Kind einer andern Ammet darinnen gegeben :
Wann aber ein Kind cntweders schon abgespönt/ oder doch al- chm» ^
sobalden abzuspöhnen ware / demselben alsdann eine Kinds-
warlterin verordnet / solche auch auß dem Amrio 8anicariL br¬

auch rn einem Hauß oder Wohnung / wosich D-r »L
die Inwekion erzeigt / sehr kranckc Persohnen befindeten / so oh- Mspörü «tt
ne augenscheinlicheLebensgefahr/ an den zu machung der Qon-
tulNÄLM bestimbten Orth / nicht zubringen seynd / die solle man
in demselben Hauß oder Wohnung lassen /vnd jhnrn gleich wie
denen Kindelbetterin / Leuthzur Wartung vnd Zutragung der

n dann die von Wienn/wie auch die
/ vnd Neübäu / gewisse

^ fporrten dis
^ Nokui-jft Z

/ diesich in denen Hausern vek-

Neundtens/

F L turff-



kurssten Magen / wie auch die Geistliche / den rckaMrum 5z-
virsrixvnd Acht/zu denen Krancken beruffm ; Und damit auch
die geistlicheSeelsorger / sowol / als die Aertzt / so offt es vonnö-
then die Krancken : so sich etwa in den Häusern verspörren las¬
sen / besuchen mögen / vnd nicht erst auff die Spörrer warten

Cch,rff-r dörffen / solle zu dem Ende jedes Schloßzwem Schlüsscl/sambL
Wm"'

angebundenen Zettel wohin sie gehören/haben / deren einer bey
LllmW-n denen Spörrern/ der ander aber allhic in der Statt im Beschau --
EchE-l Hauß/bey dem ZetbSchreiber / vor der Statt aber / in deß
mg

'
-wT-'. Richters / oder eines Geschwornen/Verwahrungverbleiben?

N -7damit man ein gewisses Orth habe / allwo / wann ein gähling
««dm. vnd unverzüglicher Osux fürfällt / die Schlüssel alsbald gefun¬

den/vnd abgeholt werden mögen.
schwach- Zehcntens / haben die Beschauer der schwachen Pedetschm
NU " halber in acht zunemmen ; Nemblichm / wann die inkeLtioa

zunimbt/ oder wann in einem HaustkinInÜLirrcr : vnd dar-
pch.um. Eß eines an schwachen Pedetschm / oder in einem Haust oder

Zimmer etliche Persohnm bald nacheinander an schwachen
Pedetschm einkommm/es alsdanngleich/wie mit denenlnllcir-
tm/durchrransterirunA in das Lazarrt/ Spörrung der Zimmer

SpSmr/ vnd Häuser/auch anderer Fürsehung zuverfahrcn.
Nachscher/ Ailfftens / bey allen vorgmommmm Spörren / soffen die
M -n bi« Auff : Nachseher/vnd Spörrer / ob nicht dieangethaneSpör-
ttL E . M etwa verletzt oder verrückt wordm/öffters viüürm / auch die
««- Fenster vnd Haußthürm also verwahren/ damit niemaüdauß:

vnd einstrigm könne / auff daß auch zu Nachtszeit in der¬
gleichen Häuser niemands einbreche / vnd den armen Leuthen
das Ihrige nicht entftembdt werde / sollen die von Wienn bey
denenWächtern verordnen/daßsie daraussguteObsicht haben?

Di- g-sim, vnd alle Schäden verhüten.
««Amaw

" Zwölftens / befehlenWir gnädigist vnd ernstlich männig-
h^en/ hohen vnd nidern StandS -Persohnm / daß ein jeder Mik

sp
"

g«n/
'

guter Fürsehung vnnd Mitteln / diser abscheulichen Kranck-
LschUheit vorzukommen/sichbefleissm / seine noch gesunde Zimmer
r«'»»», vnd Wohnungen deß Tags Mich : MH wmigist Zweymal/ miß

Lrsna-



Lronabeth -Beer / oder brennenden Stauden / Schießpulffer/
Schwefel/vnd andern Pest-Rauchen wol außrauche / dieselbe
mitEffig besprenge/ vndFeür von Weinreben/ Kronabcth/Ar¬
chen/ Tannen/ Buchen/Fehren oder Felberholtz/in denenHäu¬
sern/vnd absonderlich vnter den Thoren dergestalt machen lasse/
damit der Rauch oder Hitz deß FeüerS auch auff die Gaffen ge¬
he/vnd dasPest-Gifft verzehre / benebens ein jeder sich hüte/
an verdächtig vnnd gefährlicheOrth zugehen oder zuschicken/
nicht weniger die seinige dahin halte / daß sie an dergleichen
Orth nicht kommen / täglich etwas von prXLrvariven , son¬
derlich in der Frühegebrauche / vnd auch denen seinigen mitthei¬
le/ warzu dann für die gemeine Leut vnterschidlich geringe Mit-
tel/so in denen Apotcckcn verfertigter vmb ein schlechtes Gelt zu¬
bekommen/dienlichseynd.

Da aber über alle möglicheVorsehung diedonrazionsich
in eines kamilm vermercken lassen wolte / vnd einHaußvaücr/
Burger/oderInwohner sechsten / oder sein Weib/Kind/Dienst¬
bott / oderwemer bey sich hat / kranck wurde/ mit Hitz / Kälte/
vderKopffwehe ein starcke akei-Lnon cmpfindetc / beynebens
andere Anzeigungen verspühren lieffen / also daß man vermer-
cken könt / daß etwas Übels darauß werden dörffte / soll man
vorderist die Geistliche Mittel anwenden / benebensdieselbe Per¬
lohn alsobaldendem Zanicaris , Achten/ vnd Beschau¬
ern ohne einigen Verzuganzeigen/bcsichtigen lassen / vnd bey ho¬
her Straff das geringste nicht vcrduschen ; Wann nun einer/
so inücirter beschaut vnd erkennt wird / sich nicht gern in das
Lazareth führen / sondern in seinem Zimmer verspörren/vnd
alldorten cunchn lassen wolte / hierzu auch gute Gelegenheit
hette / stehet jhmc solches bevor / vnd sollen jhme alsdann
wie oben vermelt / gewisse Leuth zu Zutragung der Noaurfft
verordnet werden ; Da er auch solche zum Zutragen bestel¬
le Persohnen nicht gebrauchen wolte / sondern jemand an¬
dern hette / der es entweder auß Freundschafft / oder gegen
Bezahlung verrichten thäte / ist cs jhme nicht verwehrt / je¬
doch darbey zubeobachten / daß dieselbe keine Persohn von de-

G nen

Bey ver-
dächtigen
Anzeigen/
alsobalden
Beschan
fürzunenr-
men/vnd
nichts zu-
verduschen.

Instcirten
stehe frey
sich in sei¬
nem Zimek
curiren zu¬
lasten.



ncn sey / welche selbsten zuverspörrcn / oder vor die Statt zu ma-
chung derLoncumaciL zuverschaffen.

Denen m- Dreyzehenden / ferner wann ein in6cikte Persohn nun-

mehrsoschwach worden / daß sie sterben will / ist sichs sondrr-
wmmg-, lich zubefleissen / damit alsbald dem Sterbenden ( weilen dessen

i
'
nhMm

"
Athemsehrgifftig / vnd denen vmb jhnstehendenLeuthen grosse

V ^ Gefahr bringet) ein warm gebähetes / oder in haissen Wasser
Brod «„ff genetztes Brod auff den Mund gelegt ( doch dergestalt/ daß es
züiegm

"^ jhn den Athem zuschöpffen nicht verhindere / vnd daß dasselbe
Brod nach dem Todt alsbalden verbrennt werde ) oder aber

K « wa -m vmb dessen Beth - oder Ligerstatt Am : oder Zwey Schaff voll
«g-r- warm : doch nicht dämpffentes Wasses ( darinnen sich das

stM zuft. Gj^ /so von dem Todtsüchtigenwegkombt/ zusetzen pstegt ) ge-
Di- T°d- stellt / der Todte auch inkeine verschlossene Truhen gelegt/son-

verschl-ss-
" dem ineinleinenö Tuch / oder Leylacheingenähet / vnd auff

N- Truhen den darzu bestellten Wagen / in den absonderlich darzu ver-

Km i» ordneten Goss -Acker / oder in das Lazaret hinauf geführt / in
eiMnN die hierzu gemachte Gruben gelegt / sonsten aber von dergleichen

in6cirken Persohnen Niemands / weder in die Kirchen/ Klöster/
noch Freüd-Höf begraben werden.

Vierzchenden / vnd demnach vilmahlen beschicht/ dastvn-
terschidliche Persohnen in : vnd vor der Statt / auff offenticher
Gassen vnd Misthäuffen/wie auch bcy dem Lazaret/mit der
infeÄion behafftet/ligcnder gefunden vnd beschauet werden/
welche man nicht waiß in was für Häusern / sie sich auffgehal-

K-mmio- tenhaben : Als gebietenWir hiemit/daß/wer einen Krancken
r? GaPn in seinem Haust nicht gedulden will / er denselben zu dem Be-
«uch E sthauhaustweise/vnd ein Zetl Holm lasse / nicht aber also auff die
anAemen Gassen flösse / vil weniger ein anders Orth zuncnncn anlehrne/
andersOtt noch auch jemanden Todter auff die Gassen oder Misthäuffen
d-n-nne. / sondern nach dem Beschauer schicke/ vnd die Beschau or¬

dentlich fürnemmcn lasse ; Derentwegen die von Wicnn/die m
allen Gaffen verordnet Lommillärien , wie auch in Vorstät¬
ten/vnd dann die Obrigkeiten bey S . Ulrich/Neüstifft/vnd

/ Neübau/die Richter vnd andere Besteltedahin zuhaltenhaben/
daß



daß sie hieraufffleissigeachtung gebenl/ damit die Krancken oder
Tobte keines Wegs auffdieGassen gestossen/oder getragen/da es
aber beschehe/siealsobalden widerum hinweg gebrachtwerden;
Hernacher aber sollen bemelte von Wienn / vnd die Obrigkei¬
ten / vnter deren/un5äiÄion sichdergleichenzutrüge/ sieisiigm-
quiriren lassen / auß welchem Haußetwa die Außstossungbe-
schehen / nicht weniger denen Beschauern / vnddemVatter im
Lazaret ernstlichen einbinden / daß sie dergleichenPersohnen / so
also auff denen Gassen lebendiger gesunden werden/ wolexarm-
niren wo sie sich anffgehalten / vnd auß was für einem Hauß sie
kommen seynd / so auch bey dein Beschau-Hauß fleissig zu ob-
terviren / vnd sollen die Ubertretter welche die Krancke herauß
stoffen / oder aber andere Häuser oder Orth/zunennen anlernen/
wie auch die Krancken sechsten / so also angelernt worden/ wann
sie wider zur GesundheitLommen ; Jngleichen die jenige / so die
Tobten heimblich auß denen Häusern tragen lassen / an Leib
vnd Gut ernstlich bestrafft / die Häuser aber auß welchen sie
kommen / ordentlich gespörrt / vnd auch die LommWrssRich¬
ter oder Beschauer / wann sie diß orths nachläßlich befunden
wurden / gleichfäls mitexemplarischerBestraffung angesehen
werden.

Fünffzehenten / die gesunden Persohnen/ so vmb denKran-
rken/oder sonsten/nach dem sich dise Seuch erzeigt / im Hauß m.
oder Zimmer gewesen / sollen bey hoher Straff / wer sie auch
seynd / weder nacher Hof / noch zu denen Gerichten / noch in ZA
die Lantzleyen / oder andern Zusammenkunfften kommen/son-
dem sich andererLeuth gäntzlich entäussern / vnd entweder ver- Ä-N
spörren lassen / oder in die Spitlau / oder an das jenigeOrth/
welches für die / so auß denen inbcirten Häusern kommen/zu d-rc°E.
machung der LomumaciL , bestimbt scyn wird/ begeben ; Die
jenigen aber / welche Häuser vnd Gärten in denen Vorstätten / W-,H-
oder andern bequemen besondern Orthen haben / mögen sich
allda ihres Unterkommens / doch mit vorwiffen deß Burger-
meisters/bedienen / bey welchem alsdann auch stehen solle / sie «m habe»)
nach gestalt der Sachen/wann er die Noaurfft befindet/auffein

G 2 zeit- bchirmn.



zeitlang in solchem Hauß widerumbenvor derStatt verspörren/
vnd ihnen dieNotwendigkeitzutrage zulaffen/zum fall aber einer
oder der ander nicht versperret wurde / solle derselbe sich gleich-
wol bey hoher Straff hüten / daß ernicht ehender/ biß er die
clomümaciLmvöllig erstrecket/nacher Hauß komme ; Dar-
aussen auch in märender Lomumacis - weder für sich sechsten/
vil vnter die Leuth gehen / noch seine Dienstbotten herumb schi¬
cken / sondern sovil möglich/mit denen scinigen zu Haust sich
jnnm halten / vnd was er auß der Statt/oder sonsten zuholcn
oderzukauffen / nicht durchseine / sondern durch andere unver¬
dächtigeLeuth verrichten lassen ; Und da einer oder der andere
vnter währendem lernnn , widerumben an einem inKcirteN
Orth gewesen wäre/so ist alsdann dieZeit/nichrvon der ersten
Abschaffung/ sondern von dem Tag an / da er letztlich an der¬
gleichen Orth gewesen / zuraitten ; Zntnassen dann der bestelle
Nachseher befelcht ist / Wöchentlichwmigist zweymal herumb
zugehen / vndobdieaußgewichenePersohnensich diser Ord¬
nung gemäßverhalten / gute Obacht zühaben / auch die Unge¬
horsame / damit nach Endung der LomumaciL , mit der ge- .
hörigen Bestraffung wider sie verfahren werden möge / dem
Bürgermeister anzuzeigen ; Dieweil aber nicht jederzeit ein
gantzes Hauß / sonderlichwann es groß / vnd darinnen vnter-
schidliche Partheycn sich befinden / sondern nur ein / oder mehr
Zimmer gespörrt / vnd die darinnen wohnende zu der Loncu-
maciL angewisen / die übrigen aber in den andern vngespörr-

Di-/so in tenZimmern gelassen werden : So seynd dieselbe zwar nicht
schuldig / sich in die Spitl -Au / oder t-ocurn (üonrumsciL zu-

mEsl , begeben / sondern sie können in ihren Zimmern verbleiben/
2» Mi - 4

'
oder sich in andere Orth cranskeriren / doch daß sie sich nicht

,-n/v,7dnit in : sondern auß der Stall verfügen . Sie bleiben nun in jh-
«Leuch ak Zimmern/oder anderstwo / so sollen sie sich eine zeitlang/

h-» , vnd wenigist Vierzehen Tag mit ihren Lcuthcn innen Hallen/
vnd nicht inVersamblungcn / sonderlich aber in den Kirchen/
vnd Marckt / wo vil Leuth zusammen kommen / sich sehen
lassen / sondern dem Goasdienst in denen Kirchen/ wo wenig

Leuth



Leuth sich befinden/bcywohnen / vnd was sic nothwendig zu¬
verrichten haben / durch andere thun lassen / damit sie denen
andern Leuthen kein Gefahr / oder Entsetzung verursachen;
Nach Hof aber / oder in die Lantzley / sollen sich dergleichen^ »»f/
Leuth/ wann sie gleich allda zuthun haben/oderbedient seyn/ >-.Mab .r,
jnnerViertzig Tag zukommcn / oder die jhrigezuschicken/ kei- ^,W'
urs wcgsvntcrstehen . Die jcnigenso in die Spitlau / oderNm"

!!!
'

wo der Orthpro Loncumaciascyn würdet/ verschafft wor¬
den / wann sie vmb die mbcirtc Persohn gewesen / derselben
gewartet/sie gehrbt vnd gelegt habm / sollen daraussen Vier-
tzig Taglang vMeiben / die andern aber/so vmb die krancke 4° Tag

'
->>-

Pcrsvhnnichtgewesen / auchniemalen inderenselbenZimmer
kommrn/ werdennach vcrfliessungDreytt Wochen außdemi» c°°.
orciinan Orth derOmcumaciL herauß gelassen werden ; In veEbm.
dem Lazarct aber / hat der Vatter allda/ flüssige Obsicht zuha- W-,-h- -m
den / auffdaß die jenigen / so widerumbcn gesund worden/W
vor der der Zeit nicht darauß gehen / derentwegen / damit sol- Wa¬
ches jederzeit verhütet werde / durch den hierzu absonderlich r°g -» <>-
bestellten Thorwärthl fleißige achtung geben zulassen / vnd
wann es darzu kombt / daß die jenige / sovon der Pestge-
nesen / vnd nach erstreckter gewöhnlicher Zeit wandern kön¬
nen / sollen dieselben gleichwolen noch an einem andern dar¬
zu verordneten Orth Viertzig Tag Lonrumäciam machcn/vnd
rhendernichtvnter andereLeuth/ weniger in die Statt herein ge-

Sechzehenden/ dmcn Persohnen / so indenenVorstättenDie mD-r-
wohnen / oder sich allda auffhalten / vnd >n6c >rc mrdcn/ gebie- ^ werd-ü
tcn Wir hiemik ernstlich / vndbey vcrmeydung hoherStraff/^ E

'in gehen/son¬
dern sich

^ drauß be¬
schauen

Und ist auch hicobcn schon gantz ernstlich verbotten wor-
den / daß von frembden wsicitten Orkhen / Niemands an- ^
hero gelassen werden solle ; Wann es sich aber begäbe/daß M n»mä->
von dannen jemand kmncker für das Befthauhauß / oder zu K L
/ H einem -»



einem Beschauer in der Vorstatt / oder gar fürdasLazakrth
käme / solle derselbe alobalden beschauet / vnd wann sich die
inteÄion bcy ihm befindet / in das Lazarett) auß Khristli-
chemMitleyden/vnd Erbärmnuß auffgenvmmen / aber solche
Pcrsohn von dem Vatter mit allen Umbstanden examinirc.

m die oräillLn Zctl eingebracht werden könne / anaezeigk werden.
W-sg°- Sibenzehenten / wollen Wir auch / daß die Geistlichen

staik-n di - m denen Klöstern / Mann : vnd Weibspersohnen / discrUn-
sercr infeLkions-Ordnung dergestalt vnterworffen seyen / daß/

Kdmmz wann sich an einem oder andern Orth / etwas conmAosisch
Wtrwoif- erzeigte / sie solches alsobalden gehöriger Orthen erinnern / die

Krancke von denen Gesunden lepanren / die Zimmer spörren/
die gefährliche Fahrnussen verbrennen/vnnd vertilgen / auch
sonsten was in dcrley Fällen zulhun ist / durch die hierzu bei¬
stellte Leuth fürnemmen lassen / jnsonderheik sich hüten / da¬
mit nicht etwa von andern Orthen her / die inLSicm zu
jhnen gebracht werde / vnnd dahero in ihre Klöster / die
von gefährlichen Orthen herkommende Persohnen / ob sie
schon ihresOrdens wären / nicht einlassen / sondern in allem

vnd also gewahrsamb sich verhall' ei-

In Kir-

Ra»»
"

°n sonderlich vnterdemGottsdienst/vil Volcközu-
Kouabet - sammen kombt / welches nicht ohne Gefahr ist:
wachk/

'
-d-r Dcßhalben aber die Predigen vnd Gottsdienst

»d F-«r ult einzustellen/ als solle in denen Kirchen/ wie vor disem au ch be-
schchen/ein smcker Rauch von Lronabetstauden gemacht / oder



M bkinnend Feür von Lronabetholtz in der Kirchen herumb ge-
tragen/vn also dardurch die Gefahr verhütet werden . Und wird
hiemitdem letriAillro ZgnirariL , Acht/ Beschauern/ vnd andern
Persohnen/welche mit denen appellirtenvmbgehenmüssen/odrr BcschaU/
sonsten zu In5eÄion8 -Sachen verordnet seynd / ernstlich an- «°«eu nicht
bcfohlen/daßsie zuverhütung Schröckens / nit allein ins gemein ÄN In
nicht vnter andere Leuth gchen/fondern sich derselben auch in de- fo

'
mm

"»
nm Kirchen aussrrn/vnd zu einer solchen Zeit/odcr an denen Or¬
ten Meß vnd GoltsdirnftHoren / wo/vnb wann wenig Leuch in
der Kirchen seyn/ oder wohin nicht vil zukommen pflegen.

Anderten / ob zwar dieZusammenkunfften / auffHochzch^
M

' ' ' ' ' ' " ""
Iten/Klnds - ,

ernstltch anbesohlen / dieselbeauff das -nM
das engist einzuziehrir/ vnd iy weiten/lüfftigen GemächeMvnd

die -
'

in
/

Drittens/die Trinckftüben aber / wollen Wir bey Straff
ganßlichen eingestellt haben. LN "'

^ Vierdtens / sollen dir von Wicnnverordnen / daß in denen ^ 1« ,Kellern bey Leütgebung der Wein / nicht vil Leuthzusammen mb»»« »L
kommen/noch sich darinnen lang auffhalten / vnd da es etwa
Heschrhe / daß bey einem Keller / wegen Güte oder Wolfcile deß
Weins/ein grosser Zulauffwäre/ durch die Brandwciner oder komm-»

' — -- — - ' "
M

' -

zum öfftern in denen Kel-

ret.
/ seynd auch in denen Kellern /
/ jn : vnd vor der Statt /

O 2

geb : vnnd
* Wirths-
^ Hausern/

seynd die
Spilleuth
verbotten-



/

tenspill / wie auch das Tantzen:
D- SW-M. Und dann Sechstens / durch die von Wienn / das vnbe,

»ndTpL fugte Weinleükhgeben vnd Speisen / in denen Hof : vnd Sol,
omtt.?«

"/ daten-Quartiren / durch die von Uns ihnen erlaubte Lxecu.
«bjuM -n. rionz - Mittel ( wie sie dessen ohne das zu allen Zeiten befugt

seynd ) gänylich abzustellen.
Zettungftn - Sibenden / auch die Zeitungssinger/ bcy welchensich W

meiniglicheine menge Volcks zuversamblen pflegt / inglcichem
«diusch-f- auch die jenige Quacksalber / Tyriackskrämer vnnd andere

exami-
mrr

Schui-°/ Nicht weniger Achtens / dMSchulcn / offene FailbäderL
vnd F-chr! auch Fechtschulkn/vnd andere ZuMnmcnkunfften / nach gelegen,

HE der sich erzeigten in5eÄiol,>einzustellcn.
Er»-.«-« Neundtens/ befehlen Wir ernstlich / daß/fo bald es außgo-
rüschw -i. ruffen wird/kein einigerBrandwein failgehabt / wie auch kein
V-Ib»« Schwrinen-Fleisch außgehackt/ vnd weder öffentlichnoch heim,

lich verkaufft / bey denm andern Fleischbäncken aber zuverhü,

oder andern dem
raucht werden.

U Krebs/ ^ , , MWW WWWWDU .
Wm '" Rüben/ es seye im Sommer oder Winter/nicht m : sondern auf,
vnd Rüb-n strhalb der Statt fail haben.
Et -a fail. Ailfftenö / weil auch in dem Beth : Leingewand / Decken/
ruh-b«n. Tapezereyen/Klaidern W- andern Fahrnussen / die InkeÄioa

gern hasstet / dessen vilmals auff der Brandftaü / am Hof / vnd
andern Orthen in :vnd vor der Statt / „ebenst deren inSpikä-

^-rd-
'Ä l^ n vnd Lazaret abgeswrbmcnPersohnen verlassenen Klaidern/

«-li-lit. von vngewisscnhafftcn Leuten denenTändtlernvnd Tandtlerin
sürgelegt/vnd vondrm

hen : Als wollen Wir dergleichenFürleg : Failhab : vnd Ver-
. kauf-



dem auch zu wärender inLÄLons-Zcit/allc Tändtlereyen/in:
vnd vor der Statt gäntzlich eingestellt haben ; Da aberdie In-
LÄiun sich nicht starck/sondemnur in etliche Häusern/einwenig
erzeigen thäte/vnd dieGefahr nicht so gar groß wäre/oder es sich
dergestalt zur Nachlassung schickte / daß dahero denen Tänd¬
ler : vnd Tändtlerinnen / ihre Nahrung nicht gar zu sperren;
So solle auffgutheissen Unserer N . Oe . Regierung / alsdann die
Tändtlerey dergestalt zugelassen seyn 7 daß nemblich vor der
Stak auff dem Traidmarck vnd andern Orthen / einigeKlai-
der/Beth : vndLeingewand / oder ichtes anders von dergleichen
gakung/ so das Pestgifft fangen/oderdasselbige sich daran auff-
halten kan/nicht failgehalten : Was aber von Eysen/Zinn/
Kupffer / Messing / vnd anderem Metall / oder Sachen/ so das
Gisst nicht fangen/ anbetrifft / solche vor der Statt verkaufst/ -
doch vorhero sauber gewaschen vnd gereiniget : Dises auch in
der Statt bey denen Bürgerlichen Tändtlern also oKLrvirc
werden . Zum fall ihnen aber etwas von Klaidern / Teppich / Was»°A
Tapezereyen/Spallier / oder dergleichen Sachen von Tuech / Lapp-tz

"
. ^

Leinwath oder Leder zum erkauffenvorkäme / sotten sie sich bey UW
denen hierzu eigenes von denen von Wienn äepucickn Lom - v°,k°nM
willarien / mit Erweisung/daß solchevon unvttdächtigen Or-
ten Herkommen / vmb Erlaubnuß anmelden / vnd dieselbe als - ^ 77^
dann auff den wahren Befund / ihnen solche Sachen failzuha- gEl- ««--
bcnvvd zuverkauffen erlauben / zu dem Ende jedes Stuck mer-
<ken/damit darunter kein Betrug fürgehen könne.

Zwölfftens / weilen bißhero die Erfahrung mit sich ge- 371^ -
bracht / daß gemeiniglich zur Zeit deß Weinlcsens dises Übel sichk -ia'
am meisten verspüren läst / solle zu InfeLlions-Zeiten bey vn- N °Ü
außbleiblicher Leibs -Strass einiger ftembd : oder gedingter Le- °° -dächüg-
ser / von verdächtigen Orthen in die Statt nicht eingelassen : d,« St«« -
vnd damit auch die Jusammentrettung der frembden vnd allhie- '"Mn-
sigen Persohnen / sovil möglich / verhütet werde / die jenige/wel-
che wenig Weingärten zufechsen haben / das Lesen mit ihren ei¬
genen Leuthen allein / oder wenigist mit Personen auß der Statt

Z verricht



ntmTHetl/der
verrichten ; Die andern aber / so mit vilen Weingarten be¬
gabt seyn / vnd eine grosse Fechsung haben / sich keinerPer¬
sohn auß der Statt / sondern allein der frcmbdcn Leser bedie¬
nen / destwegen in ihren Weingarten Hütten auffrichten/dar¬
innen sie zu Nachts-Zeit ligen können / darvon aber kein ei-

Fr-mbr>- mgen in die Statt herein kommen lassen ; Zngkeichem sollen
Nmderdie Fuhrleuth / so den Maisch / Most / oder auch Getraid/
Statt nichtHetv / Stroh / Holtz / vnd andere Notturfften herein füh-
n°ch "uff ren / die Roß in derStaü indieStäll nicht cinstellen / vil-

weniger auff der Gassen füttern / sondern gcstrackö alsbald ei¬
ner die Fuhr abgeladenhat / widerumb auß der Statt fahren/
vnd sich hierinnen nicht saumen.

Tröst-ti, Dreyzehenden/damit auch die Tröstern/deren zeitliche Auß-
Sta« M führung hieoben schon anbefohlen worden / vmb so vil weniger
führen in der Statt ligend verbleiben / sondern alsbald hinauß geführt

werden / haben die vonWienn zuInfcLkionL-Zeitm schärpffer
als fonsten/darob zuhalten.

KeineTau- Vierzehenden / sollen zu InfeÄiong -Zeiten / keine Tauben/
Schwein noch Schwein / ob auch sonsten jemand dieselbe zuhalten beftigt
inhalten . jygye / m der Stak geduldet.
Die Heim- Und dann Fünffzchenden / die Heimblichkeiten in denen
N,chk

!u7t- Häusern gar nicht eröffnet / es wäre dann daß solches zuver---
sff-en . Hütung grossen Schadens vnd Nachtheils nicht vmbgangen

werden möchte / in welchem fall auch die Heimbligkeiten nicht
völlig / sondern allein was die höchste unvermcydentlicheNot-
turfft erfordert/gcraumbt / vnd das übrige auffeine gewöhnliche

. vnd gesundeZeit verschoben werden.

Mnn durch die Gnad vnd BarmherkigkeiL
t Gottes dieInfcÄionm einem oder andermHauß/
l oder ins gemein nachlasset/ also daß jnnerViertzig
1 Tägen keineinstcirrePersohnen weiters einkom-

Zicker/ vnd
säuberung
derftlbm.men / so solle auff deß Bürgermeisters Verwilligung alsdann



das Hauß oder Zimmereröffnet / ehe aber die Leuth dareinge¬
lassen / solche vorherodurch gewissePersohnen / welche die von
Wiennabsonderlich zuverordnen haben/wol gesäubert/geraucht
vnd geweißnet werden.

Und damitdisesalles / wieesdieNotturffterfordert/flcis-
sig beschehe/ ist in der Statt der jenige Acht / so dem
LanirLcis ^äjunzirc , vnd auch die Beschau verrichtet / in denen
Vorstäüenabcr / vnd bey St . Ulrich/Neüstifft/vnd Neübau/
die andere Acht/vnd Beschauer zur Obsicht zugebrauchen.
: Nach diser bcschehenen Säuber : vnd Außrauchung / soll NachSäu-
man die Fenster Zwaintzig oder Dreyssig Tag / sonderlichen zfA U
Tagszeit offen hasten / ferner darinnen von Aichen/Dannen/
Buechen/Fehren/Felbern/Weinreben/ oderKronenbethstauden- r°g
Holtz / Feür anzünden/ auch etliche Schaff ftisches Wasser in NU »-
die Zimmer setzen/ nachmalssolches in ein fließendesWasser wi- -»->>«'
der außgiessen.

Zum fall aber die inteÄion von neüem darein greiffen Wan,, in.
wurde / ist dasselbe zum andertenmal / vnd so offt die inLäKon
anhebt/ auff vorhergehende im andernTheil ermelteVorsehung A S,
widrrumbzuspörren / solche auch länger als sonsten gewöhnlich M, /nb^
vcrspörrter zuhalten / vnd hernachrrbey Eröffnung vnd Auß- Em «?

'"

säuberung kein altes Holtzwerck darinnen zulassen / sondern al¬
les herauß Meistenvnd zuvertilgen.

Wann auch die Leuth etwo in Zweiffel stunden / ob die Mehr-,»
Säuber : vnd Außrauchung der Häuser/ Zimmer / vnd Woh - rung

'L
nungen zuBegnügen fürübergangen / vnd mehrcrs versichert
ftyn wolten / solle man Erstlich ein hellbrennendes Feür mit sich
in die Zimmer tragen / hernacher alsobald mit nach vnd nach
darauff gegossenen Essig / oder därein geworffenen wenigen
Schießpulver / klein geschnittenen Bockshorn / Meisterwurtz/
Lorbeer / Salitter / Schwefel / Aggstein/ Lroncnbeth-Holtz
oder Beer/oderdemin der Apotecken darzu pr-epLnttenRauch --
werck / einen starckcn Rauchen machen / die Zimmer ein Vier¬
telstund verspörterhalten / darnach widcrumbenalleThüren/
Kästen / Truhm/Unter : pnnd Oberstellen / Fenster / Tisch/

/ 2 2 Stül/



Die klobi-
lia. so der
Iliiicirte ge¬
braucht/ in
das Lazaret
zuführen.

so
VVNlnücir-
ten Nitbe¬
rührt / zu-
sällbern.

Stül / Bänck/ vnd alles anders Hotzwerckvnd Fahrnuß/mit
gar scharpffer Laugen / worinnen wolricchendePest-Wurtzlen/
vnd Kräuter gesotten / oder mit Essig / gesäuerten Wasseran-
feuchtcn/vnd abwaschen/in dem Zimmer Kalch ablöschen/den-
selben aber hernach vertilgen / vnd das Gemaurwerck mit ei¬
nem andern frischen Kalch wol überfahren vnnd außwcissen /
hernacher abermals die Zimmer wol außrauchen / vnd als¬
dann den Lufft von Mitternacht / oder Auffgang der Son¬
nen ctlich Tag durchgehen lassen ; Es seynd auch die Muff¬
ten in den Zimmern wol mit Essig außzuftischen / hernacher
zuverwcrffen/vnd zuvermachen / dergleichen Mittel man sich
sonderlich in denenWirthöhäusernvnd andern Orthcn / wo vit
ftembdc Leuth ein : vnd außgehen / daß man nicht versichertist/
ob nicht vnter denenselben ein oder mehr Persohnen sich eine zeit¬
lang ( wann es auch nur ein Viertelftund wäre ) auffgehalken/
vnd das Pestgifft hinter jhnen gelaffen haben möchten / unver-
längt zugcbrauchen hat.

Die in denenmkcirtenHäusern vnd Zimmern sich be¬
findendeMobilien betreffend / ist vnter denensclbigen folgen¬
derunterschied zumachen ; Und zwar die Erste / als die ge¬
fährlichste / nemblichen die jenigm Klaider / Beth : Lange-
wand / vnd andere Sachen / so deß Giffts fähig seynd / vnd der
Inücirte in seiner Kranckheitgebraucht/ oder berührt hat / sol¬
len obvermelter Massen / sambt denen Krancken oder Ver¬
storbenen auff den darzu bestellten Wagen geladen / vnd in
das Lazareth gebracht / das geringste auch darvonbeyhoher
Straff nicht verhalten / sondern alles vnwaigerlichaußgcfolgt
werden.

. Die änderte / Mobilien > welche zwar in denenZimmern/
wo der bereitInücirre gelegen/sich befinden/aber von demsel¬
ben nicht gebraucht/noch berührt worden / als da seynd Tap-
pezereym / Spallier / Bilder / vnd was in Kästenvnd Trüchen
gelegen / weilen sie auch nicht ohne Gefahr seynd / mag zwar ein
jeder behalten / doch daß er dieselbige mit gehörigm Mitteln/



snftctwris-OchnulG
grnschafft / durch die in dergleichen Sachen verständige säubern
vnd versichern lasse. .

Die Dritte Arth der klobilien aber / von welchen nur
ein Zweiffel oderVermuthung ist / daß sie in in6cirtenHäu- MM
fern gewesen / oder von dergleichenLeuchen gebraucht oder be- v°» '°«A
rührt worden seyn / sonderlich in denen Wirthshäusern/vnd de- zustyn/i«-
ren Orthen / wo villerley Leuth ein : vnd außgehen / vnter wel-
chenman nicht versichert ist / daß nicht etwo intlorce Versöh¬
nen darunter gewesen seyn möchten / können in denen Häusern
ßlbsten gereinigt/vnd gesäubert werden / vnd zwar auff nach¬
folgende Miß : Daß man allerley Leingewand/ auff dieVier
vnd Zwaintzig Stund / in eine scharpffe Laugen/oder wol ge-
saltzen / oder mit Essig eingcsäuerten Wassereinwaiche / hernach
wie manS ins gemein pflegt / außwasche / in freyen Lufft trü-
ckene / alsdann über ein starcke Glut / warinn von obgemelttn
Rauchwerckzuwerffen/ halte/vnd wol rauche / anders Ge¬
wand aber von Tuch/Leder/Zeüg/oder Seiden / solle gleich-
fals gewaschen / oder da es ohne Bewerbung nicht beschchen
kan / wenigift mit ringer Laug / ein wenig gesaltzen : oder mit
Essig angefrischten Wasser eingefeuchtet / am freyen von Mit¬
ternacht oder Auffgang der Sonnen gehenten Lufft gctrücknct/
vndhernacherwolgerauchet/ die FedewethervndMadcratzen
aber eröffnet/die Federn vnd Woll herauß genomen/die Mollge-

aerauchetwerden ; Zu noch mehrerer Versicherungaber/könnm
solche Ziechen/ oder Uberziech / vorhero Zwey Tag in einemflics-

Betreffent die Reinigungder Bücher/ Pappier/Brieffvnd
dergleichen / solle man dieselbe / nach dem stevorhero wol auffge- vnd Bn-ff

mcnwerden/cinen ^ , — ^ _ , , ,
einen : oder andern Lssig dünsten / über Schwefel oder andern

muß bist Dünst/vndRauchung an einem kalten Ott befchehen.



Mitten diejenigeMobilien, welche von denen Inkcirten gebraucht/oder
^köbilien ^ ^ . . ..
SS . zu Mnigen / sondern dasLazaret erfolgen

lassen : .
^ . Deswegen dann nicht allein in warenter cE 2A>on , son-

-jgm7L dem auch wann solche auch widerumbennachlaffet / ein eigner
»Kumb Wagen herumb gehen wird / damit die jenige / welche dergler-
inücirte
Sache ins
Lazaret zu¬
führen.

chm auß Ubersehen hintcrblibene Sachen/nicht gern ftlbsten biß

ten
Hierauff nun / gebieten Wir / daß ein jeder diser obstehew

-cs wegs vnterstehe : widrigen falls derselbe / als ein Veräch¬
ter UnsererKayscrl. vnd Lands-FürstlichmGebdtt/vnddem ge-

sten in die Gefahr deß Lebens zubringen/bcgehrt/ mitexcmpl
rischer vnnachläßlicherStraff an Leib vnd Gut / gestalten Su¬
chen nach/ belegt werden solle.

Und damit auch allerhand Unordnungen vmb sovilmch-
rers verhütet werden / haben Wir über die lnfeLKoris-Sachen

Lxccuüon machende vispolmones vnd Anstalten die manurcncionwnd

nmg ist
°" Lxecurion denen Ehrsamen Weisen Unfern besonders Lieben

Burger- Getreüm N . Bürgermeister vnd Rath diser Unserer Haupt :

R-chanÄ vnd keliöenr -StaüWimn ( jedoch mit Ober-lnlpeÄlOli Un-
f°hi-n . ŝ er N . Oe . Regierung ) dergestalt von Neüem gnädigist an¬

befohlen/vnd eingeraumbt / daß Sie diß Orths mit männi--

Häusern / vnter denen Jägern / im Hof : oder Soldaten -Quar-
tiren auff denenPastcyen/oder anderswo / wie auch in denen
ausser deß Burgfrids gelegenen Orthen / zu St . Ulrich / Neu-
stifft/vndNeübau/unvcrhindertschaffen/vnd ölspomren / die
Ungehorsame juschuldigm pancion vndoblervanxanhalten/

auch



auch sonsten alles vnd jedes / was dise InkeLkom-Ordnung
vermag/ thun vnd vornemmcn mögen/vnd sollen ; Wie Wir
dann allen andem InüanLcn , auch gar dem Hbristrn Hofmar-
schallcn -Ambt/ vnd Hof : Kriegs -Rath / ingleichcmden Obrig¬
keiten bey S . Ulrich/Neüstifft vnd Neubau dißfalls (doch in an¬
dere Weeg ihnen unprrjuc! icjrlich ) über die noch den An¬
derten OÄobr,8 deß 1649 . vnd dann den dreyssigsien VLto-
bris deßl655sten Zahrs pubIicirre karenten / nochmals wis-
sentvnd wolbedächtlich hiemit öervAirc haben wollen.

Marnach dann sieb ein jeder zurichten / vnd allen dem jeni-
qen / was über dise Ordnung die von Wienn cklponirn , ohne
eintzigcWaigerungzubequemen / auch sich aller Widersetzlichkeit
vnd Ungehorsambs zucnthaltcnhat / so lieb jhme ist / Unsere ho¬
he Ungnad/vnd obvermclte anbettoheteSttaff zuvermeydenrc.
Das mainenWir ernstlich / vnd beschicht hieran Unser gnädigi-
ster Willen . Geben in Unserer Sta « Wienn/ den Neundtm
f -muani , im Sechzchenhundert / Neun vnd Sibentzigisten/
UnsererReiche deß Römischen im Am vnd Zwaintzigisten/deß
Hungarischm im Vier vnd Zwaintzigisten / vnd deßBöhaim-
bischen im Drey vnd Zwaintzigisten Jahr.

LommiiNo Oomüü LleöL.
Im^eracoktsmLonülio.
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notarü.Mhtt dlt in rnarZme

kolio^
Keine Ayrscballsn auss Gassen zu schütten. ? ^

o
Schändliche Außgüst zrr vermeyden. ^ ^ ^ 8
Ankommende Frcmbdefleissig ZUexaininiern . r- - i t

And die Verdächtigen nicht Zu pfern . - . > ^ ir

Obrigkeiten vnd Ambtleuch / sollen die comaZiosen Oetther der Regierung
anzeigen. - - - - -

Die von gesunden Orthen Ankommende / sollet ! mit ^ tteaLtion versehen

DasL ^ ateth mit Geistlichen / Ärtzt / Vatter / und ändern nochwendigen
Personen zu versehen . - 5 ^ ^

Neben dem sollen vier Aryt vttd Bschauer gehalten werden
Dise sollen Lrunckenheit meydem - X >
In Fallen wo sie anstehen / sich bey lanitLkisRaths erhollen.
Laugliche Gpörrer / Auff : vnd Nachseher / zü verordnen.
Deren inücjtten Kindern Amet / vnd Wärterin zu bestellen.
Kpörrer / Auffr vttd Nachsehev / sollen die Sporn öffters vittuerm

Gesunde Zimmer anßznranchett / vnd mit Essig zu besprengen.
Keinen inücüten anzütehren / daß er ein anders Orth benenne.
ÄZelche evcrene t ) änser oder Gärrett vor der Statt haben / wögen sich der

selben bedienen.
'

. . , 25
I^ LAiller lanitaris ) ArHt / Bschauer / W. sollen nit vnter andere Leuth ge¬

hen. -r ^ ^ ^
Goll eigner wagen herumb gehen / die inüLirte Sachen ms Lazarett) zu

führen . - ^ ^ ^

7 . 8 . ? . ^

14
i7
17
17
18
21
22
22
24



L. ?.
kolÜ^L

Don Bestcrüttg best Lebens. ^ ^ - 2
WE Bereglocken geleuttet wird / ZU betten. - -- Z
wurmstichig Obst abzuschaffen. -r - - 4
Kein Blue /_ Bainer / von abgetödten Viech auff Gassen zu schütten. 5
weissgärber / sollen Haut / vnd Koll nit in der Statt paitzen. 7
Dieselben vor der Statt auffhencken . - ^ - 7
Bey Brünnen kein Todten -Gewandt / öder andere vnsaubere Wäsch zn

waschen. - - - - -7
Kein vnwürdigen Bettler zu gedülten. - - W
VMkLÜün deren Äuatemberlich fürzunehlnen . - - id
Soll kein Bettler über Nacht in der Statt bleiben . - - i o

Bey der Post auff Girier , Brieff / vnd ankommendeLeuth gut Obachtzu
geben. - - - - - IL

Vonftembden Örthen wo die Pest regiert / soll keiner hiesiger Statt Mai-
sen . - - - 5 § - iL

Wann solcher ersehen wird / dem Bürgermeister anzuzttgen. rr
Vor die inücitte Priester zu oxpünlern . - - - 14
Ungleichen vor Die jenige / welche contumaciam Machen müssen . 14
In der Spitlau Wacht zu bestellen . -
Andere vo <Aore 8 , wuNdaryt/ic sollen nicht zu dcken inücü 'ten gchM. 15
Wo sie vnwissent zu einer detogleichkn Persohnett kämmen / sollen sie sich als-
/ dann 8 . Dag abtentiern . - - - 16
Wann sich VoNores , Barbierer / et . heimblicherc ^nren vnttrstnndkn / sollen

sie gestrafft werden. - -- - - 16
Neben dem Kl . lani 'tadis sollen 4 . Ärtzk vnd Bschauer gehalten werden. 17
Dise alle sollen Trunckenheit meyden. - -- - r 7
In Bschaü ^ eeltt / die mit gefährlichen Kranckheiten einzuschreiben « 17
Bschauer vnd Artzt / wo sie anstehen / sollen sich beym

Raths erhollen. - - - - i-
Vor BA )au - Zett / von Armen nichts : von andern aber vier Groschen

nemmen. - - - - - 18
Berbgewandt / vnd gefährlicheMobilia ins Lazarethzu bringen . 18
Dasselbe zu säubern / zü gebrauchen/vnd das übrige zu verbrennen » 19
In gesperten Hausern soll kein Gebäu geführt werden. - 20
Denen weichenden auß ibllcittM Häusern kenn überflüssigemobilia miLM

lassen . - - - - - 20
Denen inkcittcn Kindern / Ameln / vnd Wärterin zu bestellen . 2l
Schwartze pererschen gleich der latöQiion zu halten .

" - ' - 2L
Bey verdächtigen Anzeigen / alsobalden Bschau fürzunemmen. . 2 z

Denen



Denen inüciri - Sterbenden einwarm gebaet : oder in haissen wastir genetzt
-tes Brod / auff den Mund zu legen. - ^ 24

Vmbdeß mücü r Sterbenden Lrgerstatt warm "
Master zu setzen. 24

Die in Vorstatten inücirr werden / sollen sich darauß beschauen lassen. 27
In Kirchen soll ein brermem Feuer herumb getragen werden - 2 8
N .LAitter8griNLU8, Artzt / Bschauer / sollen Mt vnter andere Leuth gehen. 2 9
In Leuthgeb : vnd Mürehshäusern seyn die Spilleuth verbotten . 29
Das weinlerrebgeben / vnd Speisen in denen Äuartiem abzustellen. z o
Bramwein vnd Schweinen Fleisch ist verbotten . - - z c»
Die gespötten Jimmer wider zu eröffnen . - - Z L
Bücher / Papier / vnd Brieff zureinigen. -- - Z 5
Soll eygener wagen herumb gehen / die irchcirre Sachen ins Lazareth zu

führen . - -- - - ^ Zo
Lxecucion diser «Ordnung ist Bnrgermaister vnd Rath anbefohlen . z 6

L L L
Aeiler oder Lrmckstüben an Sonn : vnd Feytta

'
getr vor y . Vhr nit zu er-

öffnen. - ^ ^ - - Z
Dieselben im Sommer vmb 9 , vnd Winter vmb 8 . Vhr zu spörem z
Cucumern abzuschaffem -- ^ - ^ 4
Keine Aöpff von abgctödten Mech / Aramblätter / 2 ^.rebs auff Gassen

-u schütten . - - -- - -- 5
Sauer Z<ram fleissig zusauberü / vnd das Abschöpff-Waffer an abstytige

Orth zu tragen . - - - - 5
Daffelb vor der Statt zu verkaufen . - 5
A<äßstecher sollen mit denÄ >äjenkeinen Gestanckverursachen. 5
Lodte Krebsen alsobald m die Donau zu tragen . -- 7
Kürschner sollen Haut vnd Fell nit in der Statt paitzen. - 7
Dieselben vor der Statt auffhencken . - - --' ^ 7
Keine kranck : oder Lodte Menscher; vnd Viech auff die Gaffen zu legem 8
K .ebrmüff vor die Statt hinauß zu tragen . - .

^ 8
CommMrio § in allen Gassen zu verordnen / die auff Sauberkert achtung ge¬

ben . - - - - - ^ 9
Obrigkeiten vnd Ambtleuth / sollen conLÄZiost Oetther der Regierung an-

zeigen . - - - - ^ n

Bey der Post auff Kurier - Brieff / vnd ankommende Leuth gute obacht zu
geben. - - - - - -

Vor die / welche ^ onrurnLciam machen müssen / Priester zu exponierm
Vor die LomümacixeNde in der Spitlau Hütten auffzuschlagen» ^4



I ^ O L X.
kolio.

Kleiber / rc . so ius Lazartth gebracht werden / zu säubern/ vnd zu gebramhcn/.
das übrige zu verbrennen . - - 19

Hund / Aatzeii / oder Tauben in inmitten Dimmern zu vertilgen . 26
Was Gestalten die saugent ' vnd andere iustcitte Minder zu vnterbringen . 21
Denen mstcirten Ainbertt / Aittel VUd Wärterin zu bestellen . 21
Sehr Rrancke in gespötten Hausern zulassen . - - 21
Inkcirten stehe frey sich im Zimmer curitu zu lassen . - 2 z
Die vmb Arancke / oder in iuücitteu Zimmern gewesen sollen nicht nach Hoff-

Gerichtern : Eantzkeyen / rc . kommen . - - 25
Sondern sollen viertzig Lag : die andern aber drey Wochen in courumaciz

verbleiben. - - - - - 27
^ Welche im LaZartth gesund werden / sollen noch viertzig Tag an einem andern

Orth contumaciam machen - - - 27
Was gestalten die (Liöster der lufeüionz -Ordnung vnterworffen . 28
In Kirchen soll ein Rauch von Crsnabetstauben gemacht. 28
Oder ein brennenk Feur herumb getragen werden. - - 28
Hochzeiten / . Linbstauffen auff das engist ernzuziehen . - 29
ZcrtUUgsstngcr/Ouacksalber/rc . abzuschaffen. - - zo
Arcbü / Zwrfei / Sauer Kraut / vnd Rueben vor der Statt fall zu ha¬

ben . - - - - - Zo
Was von Kleidern / Tapezereyen / zu verkauffenvörkombt / soll bey denen

äeputtrten Lommillarien angemeldet werden. - z r

W ^ W D/ ^
Keller / oder TrinckstübeN an Sonn : vnd Feyertagen vor9 . Vhr nit zu er¬

öffnen. - - - - - - z
Dieselben im Sommer vmb 9 . vnd im Winter vmb 8 . Vhr zu spören . z
Keine codre t ) unb / Katzen / oder Geflügl auff Gaffest zu wörffen . 5
Wo Hienner vnd Tauben gehalten werden/ die Orth fleissig zu putzen . 6
Todee Arcbsen alsobald in die Donau zu tragen . - - 7
Kein § odtengew «Ndt / oder andere vnsaubere Wäsch bey Brünnen zu wa¬

schen . - - - - - 7
Tröstern weder in Hausern noch auff Kaffen zu schütten. - 7
Kein eodces Diech / oder auch ktanck / dder eodre Menschen auffdie Gaffen

zu legen . - - - - - 8
Tobtes Diech alsobalden vott Gassen weg zubringen» - 9
Darauß kein Inßlet zu schmeltzen. - - - 9
Noch die Haut in der Statt äuffhenckem - - 9
Herrn : oder Dienstloß vnnützes Gesind / soll nit über Nacht m der Statt
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Andere voQores , Artzt / rc. sollen nicht zu den Inkcirten gehen. I;
Wo sie zu einer dergleichenPersohn kämmen / sollen sie sich alsdann 8 . Tag

sblemiern . . - 5 - - - IV
Wann sich voLtores , Barbierer / re. heimblicher Lum unterstunden / sollen sie

gestrafft werden . -- - - - iS

Artzt vnd Bschauer sollenTrunckenbeirmeydcn . > - - i?
Hund/Katzen / oder Tauben in Mcitten Zimmern zuvertilgen . 20

Die Meiert verstorbene Todren in kein verschlossene Truhen zulegen - 24
Teiiickstübcn werden gäntzlich eingestellt . -- ^ 29
Tänrlereyen deßglcichen . - - ^ . ^ 0
Was von Kleidern / Tapezereyen / zu verkauffen vorkombt / sollbey denen

clcpucirten Lornmillärien angemeldet werden . - ZI
Tröstern auß der Statt zu führen . - - - ? 2
Keine Tauben/ vnd Schwein zu halten . - ? Z 2

L.
Kein Elngewaib von abgetödten Viech auffGaffen zuschütten. 5
Vor den Häusern / Schnee vnd Eyss auffzuhacken. -- - 6

Gesunde Zimmer außzurauchen / vnd mit Essig M besprengen. 22

Die gespötten Zimmer wider zu eröffnen/ vnd zu säubern . - z 2
Lxecueiou diser -Ordnung ist Burgermaister vnd Rath anbefohlen . z 6

r . v.
Von Gottslastern / Vnzucht vnd übermästigen essen vnd trincken sich zm

enthalten . - - - - - Z
Vollrrincken / vnd Schweinen Fleisch zu vermeyden . - 4
Faul vnzeirig Obst abzuschaffen . - ^ ^ 4
Vbrig Obst vor der Statt bey der Donau fail zu haben. 4
Kein vngesund Viech zu schlachten . - - >' 4
Vnd das Fletsch nicht warmer außzuhackem - - 4
Kein Vnstat auff Gassen zu schütten. - * ^ ^ ^
Gedört vnd gesaltzeneFisch Lffters zu erfrischen/ vnd das stmckent Wasser vor

die Scart hinauß zutragen. - - ^ ^
Handlsleuth vnd Fleischhacker sollen kein vngearbeite Ochsenhaut / oder

andere Fell in der Statt auffhencken. - -

Vnsaubcre Wäsch / oder Todten-Gewandt beyrn Brünnen nit zu wa¬
schen . - - - - - ^ . 7

W Varstäuen St . Vlrich/rc . soll Sauberkeit gleich wie in der Statt

gehalten werden. - - - ^ 7
M Frey-
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Freymann zuverhalten/ das todte Viech von Gaffen alsobalden weg zu
bringen . - - - - - 9

Freymnnn solle auß tobten Viech kein Inßlet schmeltzen . - 9
Noch die Haut in der Statt auffhencken . - - 9
Kein Vnwürdiger Bettler solle gedultet werden. - io
Kein Herrn : oder Dienstloß vnnüyes Gesinde soll nit über Nacht in der

Statt bleiben. - - s r io
Die frembde ^>rrb / wo sich die ^ onraZion mercken last / auff Tafelnbey

den Thören anzuschlagen. - - s 1 r
DieFrembd ankommende fleissig zu exLmmiern. - - n
Vnd die Verdächtigen nicht zu xMern . - - r L
Von frembden Orchen / wo die Pest regiert / soll keiner hiessiger Statt zu»

raisen . - -- - - - 1L
Wann solche ersehen werden / dieselbe dem Burgermaister anzuzaigen. i r
Das Lazareth mit Geistlichen / Artzt / Vaecer / vnd andern nothwendigen

Persohnen zu versehen . - - - - 14
Die Viäualien vor das Lazareth an gewisses Orth zu setzen . 14
Neben dem Kl - vier Arye vnd Bschauer gehalten werden. 17
Von andern Fahrnussen nichts zu verwendten . - - 18
Denen Verspörcen die Nothdurfft zutragen zu lassen . - 21
Gpörrer / Auff : vnd Nachseher / sollen die Spörrn öffters viüuern . 22
Bey verdächtigen Anzeigen alsobalden Beschau fürzunemmen . 2z
Die inüciert verstorbene Todten / in keinverschlossene Trüben zu legen . 24
Die in mäcirten Hausern vneingejpört bleiben / sollen sich 14 . Tag In¬

halten . - - - - - 26
Die in Vorffätten inücirt werden / sollen nicht in die Statt gehen. 27
Sondern sich darauß beschauen lassen . - - - 27
Von frembden inücitten Archen / soll niemand allhero gelassen werden - 27
Schuelen / Failbader / vnd Fechtschuelen einzustellen. - zo
Zu ln5e<Aion8 Zeiten / kein frembden Leeser von verdächtigen "Orthen in

die Statt zu lassen . - - - ^ z l
Frembde Fnbrleurb sollen in der Statt nicht einstellen / noch auff der

Gasten füttern . - - - - Z 2
Nach Säuberung der gespötten Zimmer die Fenster 20 . oder zo . Lag offen

zu lassen/vnd Feuer anzuzünden . - - - z z
Mehrere Versicherung über die fürgenommene Säuberung . z z

o.
Von Gocrslästerung / Anzucht / vnd übermässigen essen / vnd trinckensich

z» enthalten . - - - - z
Gcmaiti
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Gemakn Obst abzuschaffen. - - -r - 4
Gedörrt vnd gesaltzeue Zischvffters zu frischen / vnd das stinckent Wasser

vor die Statt hinauß zu tragen . - - - 5
Gassen zusamb zu kehrn . - ^ - - 6
Gümpff vnd Grueden in Gassen außzupflastern / oder zu verschütten. 6
Gail vnd Müst zeitlich auß den Hausern hinweg zu bringen . 8
Die von gesunden Orchen ankommende / sollen mit versehen

seyn . - - - - - - i Z
Das Lazareth mit Geistlichen / Artzt / Vatter / vnd andern nothwendigen

Persohnen zu versehen . - - - -- 14
Die mit Gefährlichen Kranckheiten vmbstäudig zu examiniern. r 7
Vnd in Bschau Zetl einzuschreiben . - - - 17
Bethgewandt / vnd gefährliche mobilia ins Lazareth zu bringen . 18
In gespörren Hausern soll keinGebäu geführt werden. - 20
Bey Spörrung der inücirten Hauser dieGesunden herauß zu schaffen . 20
Wie es mit groß -schwängern Weibern zu halten. - 20
Gesunde Zimmer außzurauchen / und mit Essig zu besprengen . 22
Denen inücirr Sterbenden ein warm gebäer : oder in haissen Waffer genetz --

ees Brod auff den Mund zu legen . - - 24
Keinen Inücirten auff Gassen zu stoffen . - - 24
Welche eygene Hauser / oderGärten in Vorstatten haben / mögen sich der¬

selben bedienen. - - - - 25
Welche im Lazareth gesund worden / sollen noch 40 . Lag an einem andern

Hrth conrumaciam machen. - - - 27

Deimblichkeiten nicht überlauffen : sondern zeitlich in Winter raumen M
lassen . - - -- - - 6

Wo wiener vnd Lauben gehalten werden/ die Orth fleissig zu putzen . 6
harrdlsleuth / vnd Fleischhacker / sollen kein vngearbeiteteOchsenhaut/ oder

andere Fell in der Statt auffhencken. - - 7
In tdäusern vnd L^ öfen soll auch Sauberkeit gepflogen werden. 8
tderrn : oderDienstloß vnnützes Gesind soll nicht über Nacht in der Statt

bleiben. - - - - ro
Vor die (üonturnLcircndein der Spitlau Bütten austzuschlagen . 15
Da die inieÄion darin einreisset/ dieselben abzubrennen . - 15
Wann sich voLbores , Barbierer heimblicher Luren vttterstunden / sollen sie

gestrafft werden . - - - - r 6
Hund / Katzen / oder Tauben/ m mllcirten Häusernzuvertilgen. 20

>
' '

Au
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Au den inKeirtHürachem Weibern die WHkeWLbaMMWokdnen . 21
AMtt rÄE GterbendM einwatm Wbaet r vder in Hoisten Wasser genetztes

Brod auff den Mund zu legen. - ^ ^ - - 24
Welche eygene t ) ävsei ? 7 oder Gärten in Vörstatten haben / mögen sich der¬

selben bedienen . r- - - - 25
k) ochzeiten / KLndstauffen/rc . auff das engist einzuziehen . 29
Die t ) Ltmbkichkelren nicht zurröffnen . --- s - 2

Die InäcirLe mit den HeiligenäLcramenken zu versehen. - 1 z
Vor dieselbe

'
ÄWeü 'dnd

' Mminer im ^ azareih
'

-zuzurichtLM 14
Sie mit essen/trincken / Ligerstatt/rc . zu versorgen . ^ 14
Wo ein Persohn iMsd erfirnd^en Md / -soll sie demBurgermaister angezeigt

^ werden . - ^
^ - ^ - ^ 16

Die loürunrentL̂ sö den Pestsüchtigen Äpxlicrert : sollen zu gesunden weiter
nicht gebraucht werden. -? . ^ ^ - -

' 17
Bey Spörrung der iu6 cittent ) ärrstr die Gesunden heraüß zu schaffen . ^ 20
Denen Weichenden auß chäcirten t - äusertt keine überflüssige mobilien

nützulassen. -. - - ^
' ^ 20

Zu denen mücNr schwängern Weibern / die jüngste t ) ebam zu verordn
'

^ nen.
'

. . s
^ ' - -

.
^ ' ' / , 21

Vön frembden insicirten Äreben / soll niemand allhero gelassen werden . 27
Soll eygener Wagen herumb gehen / die inNcitte Sachen ins Lazartth zu

führen ^ -- -- - - gL

Leederer sollen Häut vnd Fell nit in der Statt paitzm . ^ 7
Dieselben vorder Statt auffhencken. - - 7
Bey der Post / auff Kurier , Brieff/ vnd ankommende Leurb gute Hbacht M

geben. . - - ^ -- - 12
Das Aazarech .mit Geistlichen / Artzt / Vatter / vnd andern nothwendigen

. PeksohNM zu versehen.
' - - ^ - 14

Wie auch Stuben / vnd Cammer / vor die Iniicirte zu zurichten. 14
Dieselben mit Essen / Lrincken / Ligerstare / rc . zu versorgen . 14
Die Lebeiö -Mittl 7 so hinauß geschickt werden / an ein gewisses Orth zu

setzen. - - -- - 14
Leingewandt / so insLazareth gebracht wird/zu säubern / vnd -u gebrau¬

chen/das übrig zu verbrennen . < 7 . - 19
-Vmb deß LnNcrrt Sterbenden LigepM warm Wasser zu setzen . ^ 24' - - - Die



Die mllmertverstorbeneTodttn Arm Kitt« Tnech einztmähem 24
Weiche i» La ;« erb gesund worden/ sollen noch 40. Lag an einemander,,

Hrth ccmrumaciammachen. r ^ 27
BeyLeurbgrbttNI der Wein nit vil Lemh zusammen kommen zu lassen . 29
Zn Lenrdgebr vnd Würlhshäusern seyn die Spllleuth verboten. 2-
DaSWein LettedSebettvnd Speisen in/Quarriernabzustelltn . xy
Goll eygcner Wagen hcrumb gehen / diemücirtcSachen insLazarechzu

^ fübrea. - ? ^ ^

Möbr-ttttge» sauber zu halten/vnd die Rinne» täglich zweymahl mit Masse
zu erfischen. ^ - ^ ^ z

Müst vnd Gall zeitlich auß den Hausern hinweg zubringen . 8
SlLZlüer tämraei; solle sein Ambtverrichten . - r r 5
Andere Lleäici , Wundartzt / re. sollen Nicht z« den Inücirten gehen. t 5
Wo sie vnwissnt zu einerderogieichen Persohnen kämmen / sollen sie sich als¬

dann 8. Tag sbtenciern. - -- - 16
Wo ein bleächur sich vmd dievölligeCur deß Inücnten annehm / hat « sich

anderer karicntm zu enkschlagcn . - ^ > 6
Mer Mobilien/ so ins Lazartth gebracht werdm / Monatlich einen LxrrsS

- den Auffseher zu geben- - - ^ ^9
Denen auß iaücüten Häusem Weichenden kein üdrrsiüssge mobibm nntzu-
e lusfEN* ir .

^ ^ ^
UaMet SamtLtis , Artzt / Äschaüer/ sollen Mt vntkk andere Leuch gchen» 29
Mehrere 'Verfictierung über die fürgenommene Säuberung » Z )
Mobilia , so der luLcitte gebraucht/ illsLazarethZUführen. s z4
ZlobiÜL , so vonInücirtennit berühret / zu säubern » § Z4
Mobilia , welche in Zweifel von lnücirten berührt zu seyn/ M säubern» z5
Aje von laücüten berührte -Lobiüa nicht selbst zu reinigen» § z 6

Neuftisst / Neubatt ' rc. soll Sauberkeit/ gleich wie in der Statt halt» . -
TauglicheSporrer / Auff : vnd Nachseber zu verordnrn. t 8
Sporrer/ Au5: vnd Nnchs«d«r die Sporn öffters vlliriern . 22
Wann loLSivnvon neuemeingriff/ zumandernmahl zusporrm. zz

0 .
Faul/vnzeikiz/ MrmstichiH Obst abzuschaffen. r

?r
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ÜbrigObstvor der Statt bey der Donau fall zu habe », -
Handlslemh/ vnd Fleischhacker sollen kein vngearbeite Ochstnbäue / oder -

- andere Fell in der Statt auffhencken . ^ ^ 7
Fkembde Orch/ wo sich die LoML§ion mercken last /- auffLafeln bey derr
^ Thor anzuschlagen. - . . . - - ^ 11

Obrigkeitenvnd Ambtleuth sollenLonraZionOercher Regierung an-;
zeigen . . - - ' - - - - - ^ / i e

Von frembden inLcirten Orrhen soll niemand allherôgelassenwerden. , . 27

Das -Wein Leuthgebm / vnd Speisend<AnareieM ahMstellen.
Zeitungsinger / (Quacksalber/ rc. abzuschaffen. - -- -? > zo

. . . . . . -1 ^ ^ ^ ^

. . . . ^ K.
Sauere Sueben fleiffig zu säubern / vnd däs Mschöpff-Waffer an übseytiget

- Orth zu tragen. - - --
' 5

Dieselben vor der Statt zu verkauffen. - ' / - L
Riemer sollen Haut vnd Fell nit in der Statt Wtzen.

' - ' 7
Dieselben vor der' Statt auffhencken. - - - '
GesundeZimmer außzuR.avchen / vnd mit Essig zubesprengen. 22
AirKirchen soll ein R.a<rch von Cronabethstauden gemacht werden . 2A.
^rebs / Zwifel/ Sauerkraut / vndR.uebenvor der Statt fail zuhaben , z0

'
- . ;

8.
Von Sünden vnd Lastern abzustehen. - - - L
Schweinensteischzuvermeyden . ' ^ - 4
Schwatnen abzuschaffen. ; . .. - . . 4-
KeineSchneckenauff Gaffen zu schütten. -- - 5
Sauerkraut / vnd Rueben fleiffig zu säubern / vnd das Abschöpff-Wasser

an abseytige Orth zu tragen .
' - -,

' 5
Daffelbige .vor der Statt zu verkauffen. . - : , - - 5
Vor den Hausern / Schneevnd Eyß auffzuhacken. - 6
Sümpff vnd Grueben in Gaffm außzupflastern / vdex. zu verschütten. 6
Wye Schwein in der. Statt W halten, 6
Sauberkeit / solle in Vorstatten / Leopold

'Statt bey6t . Plrich/rc.
eben so wol als in der Statt gehalten werden. - 7

Sauberkeit soll auch in Häusern vnd Höfen gepflogen werden. 8
SchändlicheAußgüß zu vermeiden . . . . . ^ ^. -k ^

^ " Auff
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Auff Sauberkeit achtung zu geben / in allen Gaffen eommillarioL zu
verordnen . - -- -- - 9

Die Inöcirte mit den Heiligen Sacramentett zu versehen. - I z
Vor die OonmmLcirende in der Spirlau Hütten auffzuschlagen. -i 5
Daselbst Wacht zu bestellen . - - - 15
Laugliche Spörrer / Auff : vnd Nachseher zu verordnen . 18
Was Gestalten dieSpörr der in5icirtem. Hauser V vnd Zimmer beschehen

solle . - - - - 19
Bey Sporrung der inficirtenHauser / die Gesundenherauß zuschaffen . 20
Wie es mit groß Schwängern Weibern zu halten. -- 20
Was Gestalten die Saugent : vnd andere inticitte Kinder zuvnterbrin-

gen. - „ -- r 1 - 21
Zu den inüciert Schwängern Weibern die jüngste Hebam zu verordnen . 21
Sehr Z<rancke in gespürten Hausern zu lasten. - 21
Schlösser zu verspürten Hausern sollen zween Schlüssel haben . 22
Schwarye peretschen gleich der InfeQion zu halten. - 22
Spörrer / Auff : vnd Nachseher sollen die Spörrenöfftersvilitiern . 22
In Leuthgeb vnd Wörthshausern seyn die Spilleueh verbotten. 29
Das Wein Leuthgeben vnd Speisenin Quartiern abzustellen. . zo
Schuelen / Failbader / vnd Fechtschuelen einzustellen. - zo
Brandwein vnd Schweinenfieisch wird verbotten. ^ . - ' - - z0
Krebs / Zwifel / Sauer Araur / vnd Ruebenvor der Statt fall zuhaben , z 0
Keine Lauben/vnd Schwein zu halten. - - 52
Säuberung der gespürten Zimmer - - s z 2
Mehrere Versicherung über die fürgenommeneSäuberung . z z
Mobilia , so von Inficirtett nit berührt / zu säubern . -- 54
Mobilia , welche in Zweifel von inLcirten berührt zu seyn / zu säubern . 55

END E.
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